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A. Bekanntniachnngen des Königlicheu Landraths-Amts.
Nr. 149. Oels, den 28. April 1884.

Die Ortsbehörden werden auf die in der Beilage
abgedruckten Statuten-Entwiirse

a. für eine Orts-Krankenkasse und
b. für eine Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse

mit dem Bemerken hierdurch aufmerksam gemacht, daß
die Verlagsbuchhandlung von Fr. Kortkamps in
Berlin W. Lützowstraße eine beide Statutenentwürfe
enthaltende Ausgabe in einem Heft von 80 Seiten
zum Preise von 75 Pfennige pro Exemplar offerirt.

Bestellungen ans qu. Ausgabe werden innerhalb
14 Tagen in meinem Amtslokale entgegengenommen.

Nr. 150. Oels, den 6. Mai 1884.

Die Aushändigung der Loosungsscheme
betreffend.

Die Magisträte, Gutsvorsteher und Gemeinde-
vorstände des Kreises erhalten in diesen Tagen per
Couvert die Loosungsscheine derjenigen Mannschaften,
welche sich beim diesjährigen Ersatz-Geschäft das erste
Mal zur Musterung vorgestellt haben, mit dem Ver-
anlassen, die qu. Scheine den betreffenden Mannschaften
sofort auszuhändigen. Sofern einzelne Cantonisten
von der Ortschaft, aus welcher sie sich zur Musterung
vorgestellt haben, verzogen sein sollten, ist der Loosungs-
schein den betreffenden Leuten in ihren neuen Wohn-
ort nachzufenden Sollten etwa noch einzelne Scheine
fehlen, so ist die Ausstellung derselben baldigst zu
beantragen, da spätere Anträge keine Berücksichtigung
mehr finden können.

Nr. 151. Oels, den 2. Mai 1884.
Wie mir amtlich angezeigt worden ist, hat sich

am 25. April d. J. ein der Tollwuth verdächtiger
Hund in Sechskiefern herumgetrieben, daselbst mehrere
Hunde gebissen und sich dann in den Wartenberger
Kreis entfernt.

Auf Grund des § 20 der Instruktion zur Aus-
führung des Gesetzes über die Abwehr nnd Unter-
drückung von Viehseuchen vom 23. Juni 1880 ordne
ich daher hiermit an, daß sämmtliche Hunde in Sechs-
kiefern und den von dort bis 4 km entfernt liegenden  

Ortschaften Briefe und Groß-Graben anf die Dauer
von drei Monaten an die Kette gelegt oder ein-
gesperrt werden.

Der Königliche Landrathamts-Verwefer.
von Kardorff.

B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Steckbrief.
Oels, den 28. April 1884.

Gegen den Dienstknecht Gottlieb Smirra, am
11. Mai 1851 in Ossen bei Medzibor geboren,
evangelisch, welcher sich am 16. März d. J. von
Dombrowe bei Festenberg heimlich entfernt hat, ist
wegen Diebstahls die Haft beschlossen worden. Smirra
hat blondes Haar, graue Augen, braune Augenbrauen,
blondes Schnurrbärtchen, ein blatternarbiges, längliches
Gesicht, lange Nase, gewölbte Stirn und kräftige
Gestalt. Der Mittelfinger der rechten Hand ist von
einem Pferdebiß gekrümmt. Smirra spricht deutsch
und polnisch. Jch ersuche die Polizeibehörden und
Gendarmen, den Smirra im Betretungsfalle in das

biefige Gerichtsgefängniß einzuliefern. J. EV-82.
Der Erste Staatsanwalt

Breslau, den 26. April 1884.

Bekanntmachung.
Jn dem Orte Dörndorf bei Sibyllenort wird

zum 1. Mai eine Posthiilsstelle eingerichtet, welche
den Verkauf von Postwerthzeichen vermittelt und ur
Anahme von Postsendungen dient. Bei dersel en
können die eingehenden Zeitungen, sowie die zu er-
wartenden gewöhnlichen Briefe und Packete von den
am Orte wohnenden Adresfaten abgeholt werden.

Der KaiserlichgaOber-Postdirektor.
O

Breslau, den 3(). April 1884.
Bekanntmachung.

» Indem Orte Schleibitz bei Kunersdorf(Kr. Oels)
wird zum 10. Mai eine Posthiilfstelle eingerichtet,
welche den Verkauf von Postwerthzeichen vermittelt
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unb zur Annahme von Postsendungen dient. Bei
derselben können die eingehenden Zeitungen, sowie die
u erwartenden gewöhnlichen Briefe und Packete von
gen am Orte wohnenden Adressaten abgeholt werden.

Der KaiserlichåiäliekPostdirektor

Breslau, den 30. April 1884.
Bekanntmachung.

Benutzung der Annahmebücher der Landbriefträger
Seitens des Publikums.

Nach § 24 Absatz V. der Postordnung hat jeder
Landbrieftrii er aus seinem Bestellungsgange ein
Annahmebu mit sich zu führen, welches zur Ein-
tragung der von ihm angenommenen Sendungen mit
Werthangabe, Einschreibsendungen, Postanweisungen,
gewöhnlichen Packete und Nachnahmesendungen dient.
Will der Absender die Sendung selbst eintragen, so hat
der Landbriefträger demselben das Buch vorzulegen.

Bei Eintragung Seitens des Landbriefträgers.
muß dem Absender auf Verlangen durch Vorlegung
des Buches die Ueberzeugung von der stattgehabten
Eintragung gewährt werden.

Diese Anordnung, welche der ländlichen Be-
völkerung ein Mittel der Sicherstellung bieten soll,
wird hiermit von Neuem zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

Der Kaiserliche Ober-Postdirektor.
Kühl.

Berlin W., 30. April 1884.
Bekanntmachnng.

Vertrieb der Patentschriften durch die Reichs-
Postanstalten.

Jm Einvernehmen mit dem Reichs-Patenta1nt ist
versuchsweise die Einrichtung getroffen worden, daß
die nach Maßgabe des Reichs-Patentgesetzes zur Ver-
öffentlichung gelangenden Beschreibungen und Zeich-
nungen, auf Grund deren die Ertheilung der Patente
erfolgt, die sogenannten Patentschriften, welche bisher
ausschließlich durch die Reichsdruckerei vertrieben wurden,
auch durch Vermittelung der Reichs-Postanstalten be-
zogen werden können.

Es werden Bestellungen entgegengenommen auf
a) einzelne Klassen von Patentschriften (zum fort-

laufenden Bezuge aller Patentschriften einer und
derselben Klasse),

b) zwanzig oder mehr Exemplare einer bestimmten
Patentschrift und ·

c) einzelne Exemplare einer beliebigen Patentschrift.
Jm Allgemeinen sind für die Bestellung auf

Patentschristen die für den Zeitungsverkehr bestehenden
Bestimmungen maßgebend. Nähere Auskunft wird von
sämmtlichen Reichs-Postanstalten ertheilt.

Der Staatssekretär des Reichs-Postamts.
Stephan.  

Oels, den 26. April 1884.

Bekanntmachung.
Mit der Verwaltung einer Zahlstelle der unter

dem Protektorat Sr. K. nnd K. Hoheit des Kron-
ärznzgu des Deutschen Reichs nnd von Prenszen
e en en

Kaiser Wilhelms-Spende, Allgemeinen Deutschen
Stiftung siir Alters-, Renten- nnd Kapital-

Versicherung in Berlin
betraut, empfehle ich die Anstalt zur Benutzung mit
dem Bemerken, daß ich Einlagen annehme, Auskunft
ertheile, auch Prospekte und Anmeldeformulare un-
entgeltlich verabreiche.

1. Die Anstalt beruht auf Gegenseitigkeit, so daß
alle Ueberschüsse, jetzt 150,000 Mark, zu Gunsten
der Mitglieder verwendet werden.

2. Sie versichert Rente oder Kapital auf den Er-
lebensfall durch Einlagen von 5 Mark, die einzeln
oder in größerer Zahl gleichzeitig oder nach ein-
ander beliebig gemacht werden können.

3. Die Fälligkeit kann in der Regel frühestens bei
Beginn des 56. und spätestens bei Beginn des
71. Lebensjahres bestimmt werden; nur bei er-
wiesener früherer Invalidität in Folge von Krank-
heit oder eines Unfalls ist auch ein früherer An-
spruch auf Zahlung begründet, und es werden
in solchen Fällen auch Unterstützungen aus den
Ueberschüssen gewährt. «

4. Die Einlagen können ohne, mit kurzem oder mit
dauerndem Vorbehalt der Rückgewähr gemacht
werden. Jm ersten Falle wird nichts, im zweiten
Falle aber werden die Einlagen ohne Zinsen
zurückgewährt, wenn das Mitglied vor dem
Fälligkeits-Termine stirbt; im dritten Falle wer-
den die Einlagen selbst dann zurückerstattet, wenn
das Mitglied den Fälligkeits-Termin überlebt.

5. Einen Vortheil bietet die Anstalt vor allen an-
deren Gesellschaften insofern, als die Verwaltungs-
kosten nicht von den Mitgliedern, sondern von
den Zinsen des jetzt 1,870,000 Mark betragenden
Garantiefonds bestritten werden, so daß also die
Mitglieder für ihre vollen Einzahlungen die
Gegenleistung empfangen.

6. Die Einrichtungen zur Gewinnung der Mitglied-
schaft sind sehr bequem und es sind keinerlei Ge-
bühren und Kosten bei der Aufnahme zu entrichten.

F u h r , Stadt-Haupt-Kassen-Controleur.
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Sozialdemokraten und Auarchisten.
Wie aus Commando beschäftigen die dem Sozia-

listengesetze seindlichen Organe der ,,freisinnigen« Presse
sich seit einiger Zeit mit spitzfindigen Untersuchungen
über den Unterschied zwischen Sozialisten und Anarchisten.
Es ist dabei auf eine Beweisführung dahin abgesehen,
daß nicht die ersteren, sondern nur die letzteren eine
staatsfeindliche, durch besondere gesetzgeberische Maß-
nahmen zu bekämpsende Partei bildeten und daß es
aus diesem Grunde keines Sozialistengesetzes, sondern
nur verschärfter strafgesetzlicher Bestimmungen gegen

die Bereitung und Anwendung von Sprengstoffen
(Dynamit u. s. w.) bedürfe. Um sich einen populären
Anstrich zu gehen, machen die fortschrittlichen Organe
dabei mit besonderem Nachdruek geltend, daß es zum
Schutz Sr. Majestät des Kaisers eines solchen gegen
die verbrecherischen Umtriebe der Anarchisten gerichteten
Gesetzes bedürfe, und daß der von den Freisinnigen be-
wiesene Eifer für das Zustandekommen desselben be-
sonderer Anerkennung werth sei.

Der Leser weiß, daß es nach Meinung aller ver-
ständigen Leute nicht des einen oder des andern Ge-
setzes, sondern beider, des Sozialisten- und des Dy-
namitgesetzes bedarf und daß die plötzliche Begeisterung
der ,,Freisinnigen« für das letztere auf die Absicht
gegründetsist, mit anständiger Manier und ohne Ber-
letznng des patriotischeu Gefühls der Nation um das
Sozialistengesetz herumzukommen. Dazu aber soll
die Unterscheidung zwischen Sozialisten und Anarchisten
die Handhabe bieten-

Zunächst ist zu« bemerken, daß es nicht sozialistische,
sondern gemeingefährliche sozialdemokratische Umtriebe
sind, gegen welche das Gesetz vom Oktober 1878 sich
richtet. Sozialisten nennt man alle diejenigen Leute,
welche der Ansicht sind, daß das Wirthschaftsleben
ausschließlich oder doch wesentlich in die Hände des
Staates oder der Gemeinde gelegt und der privat-
wirthschaftliche Erwerb oder das System der freien
Coneurrenz beschränkt bezw. beseitigt werden muß.
Die Berechtigung dieses Standpunktes hängt von dem
Maaße ab, in welchem die Ausdehnung des gemein-
wirthschaftlichen Systems erstrebt wird. Die Sozial-
demokratie verfolgt die Absicht, die Staatsgewalt für
die besitzlosen Klassen zu erobern, damit diese alle be-
stehenden Besitzverhältnisse gewaltsam aufheben, die
Produktionsmittel (Capital, Grundbesitz, Maschinen,
Werkzeuge u. s. w.) zum Gesammteigenthum machen
nnd das Wirthschaftsleben in Gemäßheit der Wünsche
und Interessen der Arbeiter neu einrichten können. ——
Anarchisten nennt man die verbrecherischen Tollhäusler,
deren Ziele zunächst nur auf die gewaltsame Zerstörung
aller bestehenden Ordnung in Staat und Gesellschaft,
insbesondere lan die Vernichtung von Monarchie,  

Kirche, Ehe und Eigenthum gerichtet sind: einige von
ihnen, wie z. B. der seiner Zeit viel genannte Ba-
kunin, meinen, daß es am besten sein würde, nach
Durchführung dieses Zerstörungswerks die befreite
Menschheit sich selbst zu überlassen und von jeder
Staatseinrichtnng abzusehen, während andere (wie
z. B. der berüchtigte Most) versicheru, sie würden,
wenn nur erst mit der alten Ordnung rein Haus
gemacht worden, schon für eine neue zu sorgen wissen.
Das sei eine ,,spätere Sorge«, bei welcher man sich
selbst nicht aufzuhalten brauche.

Das Gesetz, dessen Beseitigung die ,,Freisinnigen«
sich zur Aufgabe gemacht haben, hat es allein mit
Sozialdemokraten und Anarchisten zu thun. Zwischen
diesen beiden Richtungen besteht ein Unterschied —,
gesetzlich kann derselbe aber nicht zum Ausdruck ge-
bracht werden, weil beide Parteien auf den gewalt-
samen Umsturz lossteuern. Daß die Sozialdemokraten
nicht zu Dynamit und Petroleum ihre Zuflucht nehmen
und von der mittelst einer Revolution zu erobernden
Gewalt anderen Gebrauch machen wollen, als die
Anarchisten, ändert an der Gemeingefährlichkeit und
Staatsfeindlichkeitihrer Bestrebungen nicht dasGeringste:
die von den sozialdemokratischen Führern wiederholt
und ausdrücklich abgegebene Erklärung, daß ,,ihre
Partei eine revolutionäre sei« und daß sie »die Massen
revolutioniren wollten«, wird dadurch nicht besser, un-
gefährlicher und löblicher, daß es eine Bande giebt,
die Mord und Brand gewerbsmäßig und ohne Rück-
sicht aus den dadurch angerichteten Schaden treiben
und die ihren Sieg noch brutaler ausbeuten wollen,
als die 1880 zu Wyden und 1883 zu Kopenhagen
versammelt gewesenen Vertreter der deutschen Sozial-
demokratie vorhaben. Es ist die Frage, welche von
beiden Richtungen zur Zeit die gefährlichere ist. Die
Verwerflichkeit eines Treibens, das sich mit besonderer
Vorliebe verbrecherischer Mittel der scheußlichsten Art
bedient, leuchtet Jedem ein, der noch eine Spur von
Urtheilskraft übrig behalten hat, ——-— die unter menschen-
freundliche und humane Redensarten verkleidete so-
zialdemokratische Propaganda ist dagegen erwiesener
Maßen geeignet, zahlreichen ehrlichen, aber beschränkten
Leuten den Kopf und das Gewissen zu verdrehen.

Eine Politik, die unter dem Vorgehen, den
Anarchisten zu Leibe zu gehen, die sozialdemokratische
Agitation frei gewähren lassen will, läuft darum auf
vollständige und absichtslose Verkennung der Gefahren
hinaus, von denen wir umgeben sind und denen nur
entgegengetreten werden kann, wenn das Sozialisten-
gesetz aufrecht erhalten bleibt und wenn außer dem-
selben ein Dynamitgesetz erlassen wird.



Kirchliche Nachrichten.
Am Sonntage Cantate

predigen in der Schloßkirche:
Frühpredigt 6 Uhr: Herr PropstThielmann.
Amtspredigt 9 Uhr: Herr Superintendent

Ueberschär.
1)1C1cf)111.=931.1‘/2 Uhr: Herr Diakonus Krebs.
Beichte früh 1/29 Uhr: Herr Diakonus Krebs.
Montag, den 12. Mai, Abends 7 Uhr: Mis-

sionsstunde in der St. Salvatorkirche Herr
Superintendent Ueberfchär.

Wochenpredigt:
Donnerstag, den 15. Mai, früh 872 Uhr:l

Herr Superintendent Ueberschiir.
Amtswoche: Herr Diakonus Krebs.

(J1: 1362).
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fest und sbillig, Nachschiisse werden also niemals erhoben.
wie in früheren Jahren coulant und unter Zuziehuug von Landesdeputirten
regulirt und binnen Monatsfrist nach Feststellung voll und baar bezahlt
Versicherungen auf mehrere Jahre genießen einen angemessenen Prämienrabatt,
welcherssofort von der Jahresprämie in Abng gebracht wird

Prcnfzische
Hagel-Versieherungs-Acteien-Gesellschaft
Dieselbe versichert Bodenerzeugnisse gegen Hagelschaden Die Prämien sind

Die Schaden werden

Die Unterzeichneten sind zu jeder Auskunft und zur persönlichen Aufnahme
von Versicheruugen stets bereit und empfehlen dem landwirthschastlichen Publikum
obige Gesellschaft ganz ergebenst.

Oels. Richard Schwenk, Buchhalter.
Bernstadt Louis Böhricht, Partikulier.
Lampersdors. Eduard Gehen-eh Gasthofbesitzer.
Schwtmdnig. Carl Garn-. Gastwirth

 Hamburg-Amerika
Nach New-York jeden

Mittwoch u. Sonntag
mit Deutschen Dampffchiffen der

Hamburg-Amerikanischen
Packetfahrt-Amen-Gesellschaft

August Bolten, Hamburg.
l Auskunft n. UeberiabrtssVerträge bei:

s Julius Sachs in Breslau, I
s Graupenftrafze 9.
_—

Auslaae 321000; das verbreitern

er deutschen Blätter überhaupt

außerdem erscheinen Uebertetzunaen

in zwölf fremden Sprachen.

Die Modcnwelt.
Jllustrirte Zeituna für

Toiletie und Handarbeiten
Alle 14 Tae eine Num
mer. Preis vierteljährlich
M. 1.25«=75 111. Jam-
lich erlcheinen:

24 Nummern mit Tot-
letten und Handarbeiten,
enthaltene gean 2000 Ab-

· bildungenmitBeschreibuna,
welche das aanze Gebiet

der Garderobe und Leibwäfche für Damen
Mädchen und Knaben, wie für das zartereks
Kindesaiter umfassen, ebenso die Leibwäsche
für Herren und die Bett- und Tischmäscbe 2c,
wie die Handarbeiten in ihrem aanzen Umfange

12 Beilagen mit etwa 200 Schnittmustern
für alle Gegenstände der Garderobe und etwa
400 Muster- Vorzeichnunaen für Weiß und
B,untstickerei Namens-Chiffren 2c.
Abonnements werden jederzeit angenommen

bei allen Buchbandlungen und Postanstalten
Probe-Nummern aratis nnd franco durch

die Expedition, Berlin W, Potsdamer Str. 38.
Wien l. Obernaasse 3.

Stiftungscapitalien,
jedoch nur in Beträgen nicht unter
3000 Mark, sind auf sichere
ländliche Hypotheken auf längere
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Die Heezogliclt Siititslschc Landesttonk
in Altenbnrg

giebt Hypotheken- Darlehne auf Rittergüter
sowohl zur ersten Stelle als auch hinter land-
schaftlichen Pfandbriefen, ferner ausBauergüter

Darlehnsgesuche sind zu richten an
.ißea'äinea' in Breslau,

Gartenstraße Nr. 30d.

Gesellstci oft zn gegrnssitiger Hagelsclsüben-
Vergütung 111 Leipzig,

=bewährt seit ihrer Gründung 1824

Yeltesie gierquGenossenschaft
» »Bezahlte Schaden 16JX2 nscilltonen Mark.

stramten nverall nach niedrtgsler Gefahrenstnse
nur im späteren Schadenfalle mit mäßigem Zuschlag.

Strohmitverfichernng hat billigeren Tarif.

Für 6jiihrigen Verlauf ohne Schaden Ruban auf die letzte Jahres-
prämie, und zwar 24 °,’o bei je einjähriger, 36 °/o bei je 3jähriger, 48 °/o bei
je 6jähriger Mitgliedschaft —- Lntschädigungspflicht von im ab, oder
facultativ von‚s ab mit 20 0/0 Prämien-Vergütung. Schadenersatz baar

und voll vier Wochen nach der Taxe.

Statut-»WeilDamme 1450 Millionen Mann
Jede weitere Auskunft ertheilen, sowie Beitrittserklärungen, bezw. Anträge

vermitteln L. link-tue- in Ocls,
Joseph Einem und Joseph Mohn in Vernstadt.

Generalbevollmächtigter für Mittel- und Oberschlesien

F. v. Klinkowström„Breslau Junkernstrasse 33.
Wo die Gesellsschaft etwa noch nicht vertreten ist, find Bewerbungen um

Agenturen willkommen.

Soeben erschien im Verlaae von A. Grüneberger & Co. in Miss-

Rolle. Lehrer in Sibyllenort,

 

 

 Zeit zu verleihen. Adresse in der
Expedition der Lokomotive zu er—
fragen. l

Geschichte der Yiirfer Yomatstyine nnd Sivnuenori
8°, 51 Seiten. —— 50P
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Breslau, den 2. April 1884.
Um eine Anleitung zur Aufstellung von Kassen-

Statuten nach dem Reichsgesetz über» die Krankenver-
sicherung der Arbeiter vom 15. Juni 1883 zu geben,
sind amtlich Entwürfe von Statuten

Entwurf des Statuts
lf einer Orts-Krankenkasse,

1) für eine Orts-Krankenkasse
2) für eine Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse,

aufgestellt worden, welche nebst Vorbemerkungen und
Erläuterungen nachstehend veröffentlicht werden.
Königl. Regierungs-Präsident Frhr. v. Juncker.

einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse nebst Erläuterungen.
Nach dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883.

Beschluß des Bundesraths vom 15. März 1884.
I.

Orts-Krankenkassen
Vorbemerkungen

1) Der Entwurf soll für die Aufstellung wirklicher
Statute für Orts-Krankenkassen einen Rahmen
und eine Anleitung geben. Sein Inhalt ist in
keiner Weise verbindlich, weder für diejenigen,
welchen die Errichtung des Kassen-Statuts ob-
liegt, noch für die Behörden, welchen die Geneh-
migung zusteht. Bei der großen Verschiedenheit
der Verhältnisse, auf welche bei der Errichtung
von Kassen-Statnten für Orts-Krankenkassen Rück-
sicht zu nehmen ist, kann ein Entwurf, welcher
ohne Aenderungen für jede Orts-Krankenkasse
verwendbar wäre, nicht gegeben werden. Es ist
daher nothwendig, jede Bestimmung darauf zu
prüfen, ob sie unverändert in das Statut für
eine bestimmte Kasse aufgenommen werden kann.
Die Bemerkungen, auf welche die dem Texte des
Statuts in Klammern () beigefügten Ziffern hin-
weisen, werden diese Prüfung vielfach erleichtern
Eine genaue Beachtung derselben muß bei dem
Gebrauche des Entwurfs vorausgesetzt werben.

2) Bei Aufstellung des Entwurfs ist von der Vor-

3)

4)

aussetzung ausgegangen, daß eine Ausdehnung
der Versicherungspflicht auf die im § 2des Ge-
setzes vom 15. Juni 1883 bezeichneten Klassen
von Personen nicht erfolgt ist; eine solche Aus-
dehnung kann übrigens nicht durch ein Kassen-
Statut, sondern nur durch die am angeführten
Orte vorgesehene besondere statutarische Regelung
einer Gemeinde oder eines weiteren Kommunal-
Verbandes ausgesprochen werden.
Bei Abfassung des Entwurfs sind durchgehends
die Verhältnisse einer Orts-Krankenkasse ins Auge
gefaßt, welche für mehrere verwandte, dem Be-
reiche des Handwerks angehörende Gewerbszweige
errichtet wird.

Derselbe bietet aber auch für die Aufstellung
der Statute solcher Kassen, welche nur für einen
Gewerbszweig (ein Handwerk), sowie solcher, welclge
für sämmtliche Gewerbszweige in einer Gemein e
errichtet werden sollen, eine ausreichende Anlei-
tung.
Was durch gesetzliche Vorschrift in der Weise ge-
regelt ist, daß den einzelnen Kassen-Statuten ein
Spielraum für besondere Bestimmungen nicht e-
lasfen wird; z. B. die Vorschriften über die e-
aufsichtigung und Schließung der Kassen, ist in  

das Statut nur soweit aufgenommen, als es
nothwendig erschien, um das Verständniß der ge-
troffenen Bestimmungen zu sichern, oder den
Kissen-Mitgliedern eine ausreichende Kenntniß
ihrer Rechte und Pflichten zu vermitteln. Wo
es für zweckmäßig erachtet wird, das Kassen-
Statut in dieser Beziehung zu vervollständigen
oder noch mehr zu vereinfachen, werden die erfor-
derlichen Ergänzungen oder Streichungen an der

. Hand der Bemerkungen leicht auszuführen sein.
5) Die im Texte des Statuts vorkommenden Klam-

mern [] deuten, soweit sie nicht durch die Be-
merkungen besonders erläutert werden, an, daß
die in Klammern eingeschlossenen Worte nach den
Umständen beibehalten oder gestrichen werden
können, oder daß unter den mehreren in Klam-
mern eingeschlossenen Fassungen, unter Berück-
sichtigung der Verhältnisse, die Wahl zu treffen ist.

Entwurf des Statuts einer Ortskrankeukasse.
(Beschlus3 des Bundesraths vom 13. März 1884.)

(Für neue Statute.)(1)
Auf Grund der §§ 16 und 23 des Gesetzes vom

15. Juni 1883, betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter (Reichs-Gesetzbl. S. 73), errichtet der Magi-
strat sGemeindevorstandJ von N. nach Anhörung der
Betheiligten (2) das nachstehende Kassen-Statut:

o er
(Für revidirte Statute.) (3)

sFür die ........ Kasse zu N. wird nach Maß-
gabe des § 85 des Gesetzes vom 15. Juni 1883, be-
treffend die Kranken-Versicherung der Arbeiter, (4) das
nachfolgende revidirte Statut erlassen. Dasselbe tritt
an die Stelle des Statuts vom .......... ]

Zum Eingang.
1) Statute für neu zu errichtendeOrts-Kranken-

kassen sind von der Gemeinde-Behörde nach
Anhörung der Betheiligten (Arbe.itgeber und Ar-
beiter) zu errichten (§ 23 des Gesetzes).

2) Soll der Genehmigung der zuständigen Behörde
im Eingange gedacht werden, so sind hier einzu-
schieben die Worte:

mit Genehmigung 2c. Bezeichnung der höhe-
ren Verwaltungsbehör e.)

3) Bestehende, nach bisherigen gesetzlichen oder orts-
statutarischen Bestimmungen mit Beitritts-
zwang ausgestattete Krankenkassen unterlie en,
soweit sie nicht Jnnun s- oder Fabriknankenkassen
sind, nach § 85 des esetzes vom 15. Juni 1883
fortan den Vorschriften des letzteren über die
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Orts-Krankenkassen. Die nothwendige Statuten-
Aenderung ist auf dem durch die bisher geltende
Vorschrift vorgeschriebenen Wege bis zum 1. Ja-
nuar 1885 herbeizuführen Für sie ist demnach
ein revidirtes Statut zu errichten und also der
für sol e bestimmte Eingang zu wählen.

4) Vergl. emerkung 2.
I. Name, Umfan und Sitz der Kasse.
§ 1. Unter dem amen: (1)
Orts-Krankenkasse der Tischler, Drechsler,

Böttcher und verwandter Gewerbe]
wird für die nachbezeichneten Gewerbe, (2) mit Aus-
nahme derjenigen denselben angehörenden Betriebe, für
welche eine Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse errichtet
ist, (3) eine Orts-Krankenkasse errichtet:

1. Tischler-Gewerbe,
2. - rechsler-Gewerbe,
3. Böttcher-Gewerbe,] 2c.

oder
EOie Kasse führt fortan den Namen ..........
spie besteht für die nachbezeichneten Gewerbe, mit

Ausnahme 2c.] ·
Der Sitz der Kasse ist N.

" 1u .
1) Die Wahl des Namens der Kasse ist frei; wo

derselbe nicht von den Gewerbszweigen, für welche
die Kasse bestimmt ist, hergenommen wird, emfiehlt
sich der Zusatz: ,,Orts-Krankenkasse für u. f. w.«

2) Die Gewerbszweige, bezw. die Klasgen versicherungs-
pflichtiger Personen, für welche ie Kasse errichtet
wird, müssen nach § 19 Absatz 1 und § 23 Ziffer«1
des Gesetzes im Kassen-Statut bezeichnet sein.

3) Da die Mitgliedschaft bei einer Orts-Krankenkasse
von der Verpflichtung, einer Betriebs-Krankenkasse
beizutreten, nicht befreit, so werden die Betriebe,
für welche Kassen der letzteren Art bestehen, von
der Orts-Krankenkasse auszuschließen sein.

II. Mitgliedschaft.
A. Versicherungspflichti e.

§ 2. Mitglieder der Kasse sin alle von Ge-
werbetreibenden der im § 1 bezeichneten Art [in ihren
Werk- Betriebs-] (1) stätteu] (2) innerhalb des Ge-
meinde- ezirks gegen Gehalt oder Lohn beschäftigten
Personen, [Deren Beschäftigung weder ihrer Natur
nach eine vorübergehende, noch durch den Arbeitsver-
trag im voraus auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist] (2) mit Ausnahme: (3)

1. der Mitglieder einer auf Grund des Titels VIII
der Gewerbe-Ordnung errichteten, den Anforde--
rungen des §75 des Krankenversicherungs-Gesetzes
entsprechenden Jnnungs-Krankenkasse, (4)

2) der Mitglieder einer auf Grund des Gesetzes vom
7. April 1876 oder auf Grund landesrechtlicher
Vorschriften errichteten, den Anforderungen des
§ 75 des Krankenversicherungs- Gesetzes ent-
fpregenhäen2 Hilfskasse

u .
1. Beste t die Kasse nicht ausschließlich aus Hand-

werkern, so wird die Bezeichnung » Betriebsstätten «
vorzuziehen sein.
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2. Die eingeklammerten Worte fallen weg, wenn die
bezeichneten Personen auf Grund des § 2 des
Gesetzes durch statutarische Regelung versicherungs-
pflichtig gemacht sind.
Da Mitglieder von Betriebs-Krankenkassen nach
dem Ausscheiden aus dem Betriebe das Recht,
der Kasse ferner anzugehören, nur dann haben,
wenn sie in eine Beschäftigung eintreten, vermöge
welcher sie nicht Mitglieder einer anderen Kasse
werden, so brauchen sie unter den Ausnahmen
nicht aufgeführt zu werden.

. Da Jnnungen von dem Rechte, Kranken-Kassen
für die bei Jnnungs-Meistern beschäftigten Arbeiter
zu errichten, jeder Zeit Gebrauch machen können,
so empfiehlt sich die Aufnahme dieser Bestimmung
auch da, wo zur Zeit derartige Kassen noch nicht
bestehen.

§ 3. (1) Von der Mitgliedschaft sind auf ihren
Antrag durch den Kassen-Vorstand diejenigen Perso-
nen zu Befreien, welche im Krankheitsfalle mindestens
für 13 Wochen auf Verpflegung in der Familie ihres
Arbeitgebers oder auf Fortzahlung des Lohnes An-
spruch haben.

u .
1. Diese Bestimmung findet auch ohne Aufnahme

in das Statut Anwendung kraft § 3 Absatz 2
des Gesetzes Die im Absatz 1 daselbst bezeich-
neten Beamten werden bei Kassen der hier in
Frage stehenden Art nur ausnahmsweise vor-
kommen. Wird die Kasse auch für größere Be-
triebe miterrrichtet, bei welchen solche Beamte
vorkommen, so sind auch diese zu erwähnen, falls
die gesetzlichen Befreiungen von der Versicherungs-
pflicht überhaupt in das Statut aufgenommen
werden sollen.

B. Beitrittsberechtigte.
§ 4. (1) Berechtigt, der Kasse als Mitglieder bei-

zutreten, sind:
1. alle innerhalb des GeineindesBezirkes von Ge-

werbetreibenden der im § 1 bezeichneten Art ge-
gen Gehalt oder Lohn beschäftigten Personen,
deren Beschäftigung ihrer Natur nach eine vor-
übergehende oder durch den Arbeitsvertrag im
Voraus auf einen Zeitraum von weniger als
einer Woche beschränkt ist, (2)

. alle innerhalb des Gemeinde-Bezirkes von Ge-
werbetreibenden der im § 1 bezei neten Art mit
Arbeiten ihres Gewerbes außerha b ihrer Werk-
(Betriebs-)stätten gegen Gehalt oder Lohn be-
schäftigten Personen, (2)

. die nachbenannten Personen: (3)

Zu § 4.
. Vergl. § 19 Absatz 3 des Gesetzes. _
. Die Nr. 1 und 2 sind zu« streichen, falls die be-
zeichneten Personen kraft statutarischer Regelung
versicherungspflichtig sind. · »

. Jn wie weit von der durch § 26 Absatz 4 Ziffer 5
gegebenen Ber niß Gebrauch zu machen ist, ob
namentlich selb tändigen Handwerkern der betref-



feiiden Gewerbszweige der Beitritt zur Kasse zu
ermöglichen ist, wird nach örtlichen Verhältnissen
zu entscheiden fein. Die Aufnahme in die Rage
kann für diese Personen von Bedingungene z,
Gesundheitsattest, Lebensalter 2c., abhängig ge-
macht werden, welche eintretendenfalls hier fest-
zustellen sind.

§ 5. (1) Als Gehalt und Lohn im Sinne der
§§ 2 und 4 gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge.
Der Werth der letzteren ist vom Vorstande nach den
Orts-Durchschnittspreisen festzusetzen.

u ’ 5
1. Vergl. § 1 Absatz 3 des Gesetzes.

C. Beginn und Ende der Mitgliedschaft.
§ 6. Für diejenigen Personen, welche auf Grund

des § 2 Mitglieder der Kasse werden, beginnt die
Mitgliedfchaft mit dem Tage, an welchem sie in die
Beschäftigung eintreten (I)

Für die zum Beitritt berechtigten Personen (§ 4)
beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tage der schrift-
lichen oder mündlichen Anmeldung (2) bei dem Kassen-
Vorstande. (3)

sDie Anmeldung muß enthalten:
den Vor- und Zunamen des Angemeldeten,
die Beschäftigung, in welcher er steht,
seine derzeitige Wohnung,
fden täglichen Arbeitsverdienst, welchen er zur

Zeit bezieht]. (4)]
u § 6

1) Vergl. § 19 Absatz 2 des Gesetzes.
2) Vergl. § 19 Absatz 3 des Gesetzes.
3) Auch wo übrigens eine besondere Meldestelle er-

richtet wird, empfiehlt es fich, die Meldung der
freiwillig beitretendeii Mitglieder an den »Vor-
stand gelangen zu lassen, da unter Umstander
eine Entscheidung über die Aufnahme erforderlich
werden kann.

4) Vergl. Bemerkun 4 zu § 10.
§ 7. Diejenigen iitglieder, welche der Kasse auf

Grund des § 2 angehören, scheiden aus der Kasse aus:
1) durch Austritt mit dem Schluß des Rechnungs-

jahres, wenn sie denselben spätestens drei Monate
zuvor bei dem Vorstande anmelden und vor dem
.lblauf des Rechnungsjahres nachweisen, daß sie
Mitglieder einer der im § 2 unter 2 bezeichneten
Kassen geworden sind, (1) · _

2) durch Ausscheiden aus der die Mitgliedschaft be-
gründenden Beschäftigung

7Zu .
1) Vergl. § 19 Absatz 4 des Gesetzes.

§ 8. Jn dem Falle des § 7 Zi»er.2 bleiben
die bezeichneten Personen, so lange sie ich im Gebiete
des Deutschen Reiches aufhalten und nicht zu einer
Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie Mit-
Zieder einer anderen Orts-Krankenkasse oder einer

etriebs- ( abrik-), Bau- oder JnnungskKrankenkafse
oder einer nappschaftskasse werden, Mitglieder der
Kasse, wenn sie ihre dahin gehende Absicht binnen
einer Woche nach dem Ausscheiden aus ihrer bisheri-
gen Beschäftigung beim Kassenvorstand anzeigen Die  

Zahlung der vollen statutenmäßi en Beiträ e (§ 30)
Ziim ersten Fälligkeitstermine git der aus rücklichen
nzeige gleich. (1)

Für diese, sowie für die auf Grund des § 4 der
Kasse beigetretenen Mitgliedern erlischt die Mitglied-
schaft durch mündliche oder schriftliche Austritts-Er-
klärung bei dem Kassen-Vorstande, oder, falls die
Kassen-Beiträge an zwei aufeinanderfolgenden Termi-
nen nicht gezahlt werden, mit dem zweiten Zahlungss
termine. g) Für die bis zum Erlöschen der Mitglied-
schaft fä ig gewordenen Beiträge bleiben die Ausge-
schiedenen verhaftet.

Zu § 8.
1) Vergl. § 27 Absatz 1 des Gesetzes.
2) Vergl. § 19 Absatz 5 und § 27 Absatz 2 des

Gesetzes.
§9. [Mitglieder, welche die Kasse wiederholt

durch Betrug geschädigt haben, find durch den Vor-
stand aus der Kasse auszuschließen Die Mitglied-
schaft erlischt in diesem Falle mit dem Tage, an welchem
dem Elliitgäiebeä dge Aiisschließung mitgetheilt wird.] (1)

u .
1) Vergl. § 26 Absatz 4 Ziffer 1.

Ob diese Bestimmung getroffen werden soll, hängt
von freiem Ermessen ab.
D. Meldepflicht der Arbeitgeber

§ 10. (1) Die Arbeitgeber haben jede von ihnen
beschäftigte Person, welche auf Grund des § 2 Mit-
glied der Kasse wird, spätestens am dritten Tage nach
dem Beginn der Beschäftigung bei dem [Kassen-Vor-
stande] [Kassen- und Rechnungsführer] [Der von der
Auffichts-Behörde errichteten Meldestelle] (2) anzumel-
den und spätestens am dritten Tage nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses daselbst abzumelden.

Die Anmeldung muß enthalten:
den Vor- und Zunanien ssowie die Beschäftigung]

(3) des Anzumeldenden,
den Zeitpunkt des Eintritts in die Beschäftigung,
[den tägli en Arbeitsverdienst, welchen derselbe

zunächt beziehen wird.] (4)
Die Abmeldiing muß enthalten:
den Vor- und Ziinamen des Abzumeldenden,
den Zeitpunkt des Austritts aus der Beschäftigung
sDie Bersäuniniß dieser Verpflichtung zieht eine

Geldstrafe bis zu 20 Mark nach] (5)
[Arbeitgeber, welche ihrer Anmeldepflicht nicht ge-

nügen, sind außerdem verpflichtet, alle Aufwendungen
zu erstatten, welche die Kasse zur Unterstützung einer
vor der Anmeldung erkrankten Person auf Grund
dieses Statuts gemacht hat.] (6)

10« u .
1) Vergl. § 49 des Gesetzes.
2) Wo eine gemeinsame Meldestelle von der Auf-

sichtsbehörde nicht errichtet ist, wird es sich für
größere Kassen meistens empfehlen, die Meldung bei
dem Rechnungs- und Kassenführer vorzuschreiben.

3) Erforderlich, wenn der durchschnittliche Tagelohn
klalslsenweise nach der Beschäftigung festge-
ste t werden soll (vergl. § 12).

4) Erforderlich, wenn der durchschnittliche Tagelohn
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klassenweise nach dem wirklichen Arbeits-Verdienste
festgestellt werden soll (vgl. § 12).

ö) Gesetzliche Bestimmung (§ 81 des Gesetzes,) welche
auch ohne Ausnahme in das Statut Platz greift.

6) Desgleichen ; vergl. § 50 des Gesetzes.
III. Unterstützungen.

A. Arten der Unterstützung
§ 11.(1) Die Kasse gewährt ihren Mitgliedern:

1) für ihre Person
a. eine Kranken-Unterstützung nach Maßgabe des

§ 13-
[b. eine Wöchnerinnen-Unterstützung nach Maß-

gabe des § 19] (‘-’).
c. ein Sterbegeld nach Maßgabe des § 20;

[2) für ihre Familien-Angehörigen Unterstützung ini
Krankheits- und Todesfälle nach Maßgabe des§21.j
[Die den Mitgliedern hiernach zustehenden For-

derungen können mit rechtlicher Wirkung weder ver-
pfändet noch übertragen, noch gepfändetund nur auf
geschuldete Beiträge ausgerechnet werdens (3)

u 11
1) Inwiefern über die im § 20 des Gesetzes fest-

gestellten Mindestleistungen innerhalb der durch
§ 21 gezogenen Grenzen hinauszugehen ist, muß
nach den für die einzelne Kasse in Betracht kom-
menden Verhältnissen erwogen werden. Für be-
reits bestehende Kassen wird für diese Frage ein
Anhalt in den bisherigen Erfahrungen vorliegen.
Für neu errichtete Kassen wird es sich empfehlen,
zunächst über die Mindestleistungen nicht hinaus-
zugehen, zumal, wenn die Feststellung der Bei-
träge auf den nach § 31 des Gesetzes zunächst
Zulässigen Höchstbetrag nach den Verhältnissen
er Kassen-Mitglieder nicht erwünscht erscheint.
Am unbedenklichsten ist ein Hiiiausgehen über die
Mindestleistung hinsichtlich der Dauer der Kran-
ken-Unterstützung, da die Verlängerung derselben
über 13 Wochen hinaus ersahrungsmäßig eine
erhebliche Mehrbelastung der Kasse nicht mit sich
bringt, dagegen allen Kassen-Mitgliedern ohne
Unterschied zu gute kommt, während die Gewäh-
rung von Unterstützungen für erkrankte Familien-
Mitglieder in der Regel nur für die verheirathe-
ten unter ihnen Jnteresse hat.

2) Fällt aus für Kassen, welche keine weiblichen
Mitglieder haben.

3) Gesetzliche Bestimmung (§ 56 des Gesetzes), welche
hucih ohne Aufnahme in das Statut Anwendung
in et.

B. Durchschnittlicher Tagelohn.
§ 12. (A) (1) Der durchschnittliche Tagelohn

ist festgestellt:
[1) für erwachsene männliche Kassenmitglieder, aus

schließlich der Lehrlinge aus . . . . . ark,]
[2) für erwachsene weibliche Kassenmit-

glieder auf .............. Mark,] (2)
3) für männliche Kassenmitglieder unter

16 Jahren und für Lehrlinge auf . Mark,
[4) für weibliche Kassenmitglieder unter

16 Jahren auf ........... Mark.] (2)

 

  

Diese Sätze bleiben in Geltung, bis sie dur die
höhere Verwaltungs-Behörde anderweitig festge tellt
werden. Jn diesem Falle sind die neuen Sätze durch
das im § 63 bezeichnete Blatt bekannt zu machen.

oder
§ 12. (B) Für die Bemessung der Höhe des

Krankengeldes werden die Kassen-Mitglieder in drei
Klassen eingetheilt: (3)

1) Volljähri e Gehülsen [Gesellen, Arbeiter] fund
die § 4 iffer 3 unter . . . . ausgeführten Per-
sonen] (4). l. Klasse·

2) Minderjährige Gehiilsen [Gesellen, Arbeiter] und
die § 4 Ziffer 3 unter . . . . ausgeführten Per-
sonen II. Klasse.

3) Lehrlinge, sowie Kassenmitglieder unter sechzehn
Jahren (5). III. Klasse.
Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf wei-

teres festgesetzt:
für die I. Klasse auf . . . . . ( . . . Mark),
für die II. Klasse auf . . . . ( . . . Mark),
für die III. Klasse auf . . . ( . . . Mark).
Diese Sätze bleiben in Geltung, bis sie dur die

höhere Verwaltungs-Behörde anderweitig festgestellt
werden. Jn diesem Falle sind die neuen Sätze durch
das fim §d63 bezeichnete Blatt bekannt zu machen.

o er
§ 12 (C) (Ü) Für die Bemessung der Höhe des

Krankengeldes werden die Kassenmitglieder in (3)
Klassen eingetheilt:

1) Kassen-Mitglieder, deren Arbeitsverdienst für den
Arbeitstag . . . . Mark . . . Ps. oder mehr be-
trägt. I. Klasse.)

2) Kassen-Mitglieder, deren Arbeitsverdienst für den
Tag . . . Mark . . . Ps. bis . . .·Mark . . Ps.
ausschließlich beträgt. (II. Klasse.)

3) Kassen-Mitglieder, deren Arbeitsverdienst für den
Arbeitstag weniger als . . . Mark . . . Ps. be-
trägt. (III. Klasse.)
Der durchschnittliche Tagelohn ist bis auf wei-

teres festgesetzt:
für die I. Klasse auf . . . . ( . . . Mark),
für die II. Klasse auf . . . . ( . . . Mark),
für die III. Klasse auf . . . ( . . . EUEarD.
Jedes Kassen-Mitglied wird aus Grund seiner

Anmeldung nach Maßgabe des darin angegebenen
Arbeitsverdienstes durch den Kassen-Vorstand einer
Klasse zugetheilt, welche in das fiir·ihn auszustellende
Quittungsbuch (§ 36) einzutragen ist.

Versetzungen in eine höhere oder niedrigere Klasse
finden bei verändertem Arbeitsverdienst, jedoch nur
von [vier Wochen zu vier Wochen] [Vierteljahr zu

Vierteljahr] statt. »
lBeschwerden der Mitglieder gegen die Feststellung

der Klasse werden von der Aufsichtsbehörde entschieden]
Zu § 12.

1) Grundlage für die Beines ung der Höhe des
Krankengeldes ist immer d er urchschmttliche Tage-
lohn der Kassen-Mitglieder (nicht wie bei der
Gemeinde-Krankenversic1,erung der ortsübliche
Tagelohn gewöhnlicher Tagearbeiter). Der durch-



f nittliche Tagelohn kann aber in zweifacher Weise
fe tgestellt werden: » ·

einmal in der Weise, daß ein Durchschnitts-
satz je für sämmtliche männliche erwachsene,
weibliche erwa sene, männliche jugendliche,
weibliche jugendiche Personen ohne Berücksich-
tigung sonstiger Verschiedenheiten festgestellt
wird; bei dieser Art der Feststellung würde der
§ 12 die Fassung unter A zu erhalten haben
(vgl. § 20 Ziffer 1 des Gesetzes);
sodann in der Weise, daß die Kassen-Mit-

glieder in Klassen eingetheilt werden und für
jede Klasse der Durchschnittssatz besonders fest-
gestellt wird. Die Fassungen des § 12 unter
B und C geben Beispiele, wie eine solche
Klassen-Eintheilung vorgenommen werden kann.
Ob eine dieser Eintheilungen oder eine andere
zu wählen, muß nach den Verhältnissen der
Kassen-Mitglieder beurtheilt werden (vergleiche
§ 20 Abs. 2 des Gesetzes).
Die Feststellung der Durchschnitts-Tagelöhne

erfolgt in jedem Falle durch die höhere Verwal-
tungsbehörde, welcher zu dem Ende je nach der
verschiedenen Grundlage, welche für die Bemessung
der Höhe des Krankengeldes angenommen wer-
den soll, die erforderlichen Unterlagen zu unter-
breiten sind; und zwar wird letzteres in der Re-
gel zweckmäßig vorgängig und nicht erst bei
Einreichung des Kassen-Statuts zur Genehmi-
gung geschehen. _

2) Fällt aus, wenn die Kasse keine weiblichen Mit-
· glieder hat.
3) Gehören der Kasse auch weibliche Mitglieder an,

so werden dieselben bei dieser Art der Klassen-
Eintheilung besonders zu berücksichtigen fein.

4) Werden freiwillige Mitglieder auf Grund des
§ 26 Absatz 4 Ziffer 5 des Gesetzes zugelassen,
so müssen diese bei der Klassen-Eintheilung be-
rücksichtigt werden.

5) Die Bezeichnung »jugendliche Arbeiter« im § 8
des Gesetzes muß im Sinne der Gewerbe-Ord-
nung, also von Arbeitern unter 16 Jahren, ver-
standen werden.

6) Bei dieser Art der Klassen-Eintheilung können
die Klassen so abgegrenzt werden, daß auch weib-
liche und jugendliche Mitglieder, ohne besondere
Klassenbildung für dieselben, in eine der gebilde-
ten Klassen eingereiht werden können. Die Zahl
und Abstufung der Klassen muß unter Berück-
sichtigung der unter den Kassen-Mitgliedern be-
stehenden Verschiedenheiten bemessen werden·

C. Kranken-Unterstützung

§ 13. Als Kranken-Unterstützung wird gewährt
für die Dauer der Krankheit, aber nicht über 13 [20.
26. . . .] (1) Wochen:

1) Vom Beginne der Krankheit ab freie ärztliche
Behandlung und Arznei.

2) Jm Falle der Erwerbsunfähigkeit vom dritten
Tage nach dem Tage der Erkrankung ab für je-  

den Arbeitsta die Hälfte (2) des im § 12 fest-
gesetztgn Tage ohnes als Krankengeld

o er
fa. für Mitglieder der ersten Klasse von . . . Mark,
b. für Mitglieder der zweiten Klasse von . . . Mark,
c. für Mitglieder der dritten Klasse von... Pf] (2)

3)«Die Lieferung von Brillen, Bruchbändern und
ähnlichen Vorrichtungen oder Heilmitteln, welche
zur Heilung des Erkrankten oder zur Herstellung
und Erhaltung der Erwerbsfähigkeit nach beendig-
tem ZHeilverfahren erforderlich sind. (3)

u § 13.
1) Die Dauer der Unterstützung muß auf mindestens

13 Wochen, kann aber auch auf längere Zeit bis
zu einem Jahre festgestellt werden (vergl. Be-
merkung 1 zu § 11).

2) Das Krankengeld darf nicht unter der Hälfte
(§ 6 Ziff. 2, § 20 Ziff. 1 des Gesetzes) und
nicht über Dreiviertel (§ 21 Ziffer 2 des Ges.)
des durchschnittlichen Tagelohues betragen. Es
kann durch Angabe der Quote des durchschnitt-
lichen Tagelohnes, aber auch der Geldsätze für
jede Klasse festgesetzt werden. Ersteres hat den
Vorzug, daß bei eintretender Aenderung der Ta-
gelohnsätze die Aenderuug der Krankengeldsätze
sich von selbst ergiebt; letzteres ermöglicht jedem
Mitgliede, die Höhe seines Krankengeldes ohne
Rechnung zu erkennen.

3) Sollen auf Grund des § 21 Ziff. 2 des Gesetzes
noch weitere Heilmittel gewährt werden, so sind
dieselben hier auszuführen
§ 14. (I) An die Stelle der im § 13 unter 1

und 2 bezeichneten Unterstützungen tritt auf sAntrag
des Küssen-Arztes und] Verfügung des Vorstandes
freie Kur und Verpflegung in ldem städtischen Kran-
kenhausef feinem Krankenhausef.

Für solche Kassen-Mitglieder, welche verheirathet
oder Glieder einer Familie sind, kann die Unterbrin-
gung in einem Krankenhause ohne ihre Zustimmung
nur dann angeordnet werden, wenn nach der Erklä-
rung des KasgewArztes die Art der Krankheit Anfor-
derungen an ie Behandlung oder Verpflegung stellt,
welchen in der Familie des Erkrankten nicht genügt
werden kann.

Die in einem Krankenhause Untergebrachten er-
halten, wenn sie Angehörige haben, deren Unterhalt
sie bisher aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten haben,
die Hälfte fanderenfalls ein Zehntel] (2) des im § 13
unter 2 festgesetzten Krankengeldes.

4Zu § 1 .
1) Der § 7 des Gesetzes gilt nach § 20 Ziffer 1

daselbst auch für Orts-Krankenkassen. Die Auf-
nahme der Bestimmung empfiehlt sich nur da,
wo ein Krankenhaus zur Benutzung offen steht.

2) Vergl. § 21 Ziffer 3 des Gesetzes; es kann in
diesem Falle bis zu einem Achtel des Kranken-
geldes gewährt werden.
§ 15. (1) Den auf Grund des § 8 Absatz 1
L

der Kasse angehörenden Mitzzliederm welche sich nicht
im Bezirke der Gemeinde i. aufhalten, wird das



Krankengeld im anderthalbfachen Betrage der nach
§ 13 Ziffer 2 festgestellten Sätze, unter Wegfall der
in § 13 Ziff. 1 und 3 bezeichneten Leistungen, ge-
währt.

Zu § 15.
1) Bergl. § 27 Absatz 3 des Gesetzes.

§ 16. (1) lFür Mitglieder, welche die Kranken-
Unterstiitzung ununterbrochen oder im Laufe eines Ka-
lenderjahres für 13 (20, 26 2c.) Wogen 2) bezogen
haben, wird bei Eintritt einer neuen ran eit, wenn
zwischen demselben und der letzten Kranken-Unterstützung
weniger als 13 Wochen liegen, neben den im § 13
Ziffer 1 und 3 bezeichneten Leistungen nur ein Kran-
kengeld im Betrage der Hälfte des durchschnittlichen
Tagelohnes gezahlt]

«’ 16U J .

1) Vergl. § 26 Absatz 4 Ziffer 3 des Gesetzes. Die
Bestimmung hat nur dann eine Bedeutung, wenn
das Krankengeld den Mindestbetrag überschreitet

2) Hier ist dieselbe Zahl von Wochen einzurücken,
welche im § 13 gewählt ist.
§ 17. (1) sMitgliedern, welche sich eine Krank-

heit vorsätzlich oder durch schuldhafte Betheiligung an
Schlägereien oder Raufhändeln, durch Trunkfälligkeit
oder geschlechtliche Ausschweifungen zugezogen haben,
wird ein Krankengeld [nicht] [nur im Betrage von
( . . . Pf.)] (2) gewahrt]

- u § 17.
1) Vergl. § 26 Absatz 4 Ziffer 2 des Gesetzes.
2) Soll in den fraglichen Fällen das Krankengeld

nicht völlig entzogen werden, so ist hier der Be-
trag einzuftellen, welcher gewährt werden soll.
§ 18. (I) [Mitgliedern, welche gleichzeitig an-

derweit gegen Krankheit versichert sind, wird das Kran-
kengeld soweit gekürzt, daß es zusammen mit der aus
der anderweiten Versicherung bezogenen Kranken-Unter-
stützung den vollen Betrag ihres durchschnittlichen
täglichen Arbeitsverdienstes (2) nicht lnicht mehr als
um 1/4] übersteigt.]

Zu § 18.
1) Diese Bestimmung gilt ohne Aufnahme in das

Statut kraft § 26 Absatz 3 des Gesetzes. Das
Statut kann aber bestimmen, daß die fragliche
Kürzung gar nicht oder nicht in vollem Maße
eintreten soll. Dies kann z. B. durch Einschie-
bring der Worte: „nicht mehr als um ein Vier-
tel (oder eine andere Quote)« vor ,,übersteigt«
am Schlusse geschehen.

2) Das Gesetz lautet: ,,ihres durchschnittlichen Ta-
gelohnes« ; darunter ist nicht der allgemeine oder
lassenweise festgesetzte Durchschnitts- Tagelohn,
sondern der Durchschnitt des von dem betreffen-
den Mitgliede wirklich verdienten Tagelohns zu
verstehen. Um dies außer Zweifel zu stellen, ist
der Ausdruck ,,ihres durchschnittlichen täglichen
Arbeitsverdienstes« gewählt.

D. Unterstützung für Wöchnerinnen
§ 19. (I) fWeiblichen Mit liedern wird im Falle

der Entbindung für die ersten [ rei] (2) Wochen nach
derselben das Krankengeld (3) gewährt. Erkrankungen,  

welche während der Dauer des Wochenbetts eintreten,
begründen denselben Anspruch auf Unterstützung wie
andere Erkrankungen.]

u § 19.
1) Fällt aus für Kassen, welchen weibliche Mitglie-

der nicht angehören.
2) Die Dauer der Unterstützung kann nach § 21

Ziffer 4 des Gesetzes bis zu sechs Wochen fest-
gesetzt werden.

3) ie Bestimmung hat nur Bedeutung in dem
Falle, wo das Wochenbett normal, alfo ohne
Erkrankung der Wöchnerin verläuft. Demnach
kann Gewährung freier ärztlicher Behandlung
und Arznei nicht in Frage kommen.

E. Sterbegeld
§ 20. Für den Todesfall eines Mitgliedes ge-

währt die Kasse den Hinterbliebenen ein Sterbegeld
im Betrage («)

1) für männliche erwachsene Mitglieder von. . .Mark,
[2) für weibliche erwachsene Mitglieder von . .. Mark,]
3) für männliche Mitglieder unter 16 Jahren

und für Lehrlinge . . · . . . ...Mark,
[4) für weibliche Mitglieder unter 16 Jahren . . . Mark.]

Zu § 20.
1) Das Sterbegeld ist für alle Mitglieder nichtan

-—Grund des durchschnittlichen Tagelohnes,
sondern auf Grund des in Gemäßheit des § 8
des Gesetzes von der höheren Verwaltungsbehörde
für den betreffenden Gemeindebezirk festgestellten
ortsüblichen Tagelohnes gewöhnlicher Ta-
gearbeiter zu bemessen. Es darf nicht unter
dem Zwanzigfachen (vergl. § 20 Ziffer Zdes
Gesetzes) und nicht über dem Vierzigfachen (v l.
§ 21 Ziffer 6 des Gesetzes) dieses Betragesfefk
gesetzt werden. Beträgt also der ortsübliche
Tagelohn z. B. 1,50 Mark, so ist mindestens der
Betrag von 30 Mark und höchstens der Betrag
von 60 Mark einzustellen
F. Unterstützung für Familien-Angehörige
§ 21. (1) lFür die in ihrem Haushalte leben-

den Familien-Angehörigen, welche nicht selbst einer
Krankenkasse oder der Gemeinde-Krankenversicherung
angehören, wird den Kassen-Mitgliedern gewährt:
1) Jm Falle der Erkrankung freie ärztliche Behand-

lung und Arznei für die Dauer der Krankheit,
höchstens jedoch für . . .Wochen.

2) Jm Todesfalle der Ehefrau oder eines Kindes
unter [14] Jahren ein Sterbegeld im Betrage von
. . . Mark für die erstere, im Betrage von . . .
Mark für das letztere

3) Jm Falle der Entbindung der Ehefrau für die
ersten (drei) Wochen nach derselben eine Unter-
stützung von . . . Mark täglich]

Zu § 21.
Ob diefe Unterstützungen oder ob die eine oder

die andere derselben von vornherein gewährt wer-
den sollen, bleibt der Erwägung im einzelnen
Falle überlassen (vgl. § 21 Ziffer 5 und 7 des
Gefetzes). Am unbedenklichsten wird für Kassen,
welche Kassen-Aerzte annehmen und mit diesen
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Honorar-Verträge abschließen, die Gewährung
der Unterstützung unter Ziffer 1 des Para-
graphen fein. .. ..

G. Beginn und Ende der Unterstützungs-Anspruche.
§ 22. (1) Das Recht auf die Unterstützung be-

ginnt für diejenigen, welche der Kasse auf Grund des
§ 2 angehören, mit dem Tage des Beginns der Mit-
glieds aft. lJn Unterstützungsfällen, welche innerhalb
der er ten [fechs] Wochen der Mitgliedschaft eintreten,
wird die Kranken-Unterstützung nur bis zur Dauer
von 13 Wochen, das Krankengeld nur im Betrage
von . . . Mark, das Sterbegeld nur im Betrage von
. . . Mark gewährt.] (2)

Diejenigen, welche auf Grund des § 4 Mitglie-
der der Kas«e werden (3), haben [für eine bereits zur
Zeit ihrer nmeldung eingetretene Krankheit keinen
Anspruch auf Unterstützung] (4), [feinen Unterstützungs-
Anspruch, wenn der Unterstützungsfall eintritt, bevor
ssechsJ Wochen seit ihrer Anmeldung verstrichen sind].

u -' 22
1) Vergl. § 26 Absatz 1 und 2 des Gesetzes.
2) Fällt fort, wenn die Kasse überhaupt nur die

Mindestleistungen gewährt. Ob die Beschränkung
überhaupt und ob sie für volle sechs Wochen
oder weniger eintreten soll, ist freigestellt.

3) Vergl. § 19 Absatz 3 des Gesetzes.
4) Soll für Mitglieder der fraglichen Art auf Grund

des § 26 Absatz 4 Ziffer 4 des Gesetzes eine
Karenzzeit eingeführt werden, so sind statt der
Worte in der ersten Klammer die in der zweiten
zu wählen.
§ 23. Mitgliedern, welche bei ihrem Ausschei-

den aus der Kasse erwerbslos sind, verbleibt der An-
spruch auf Kranken-Unterstützung und Sterbegeld für
ihre Person, wenn die Erkrankung oder der Todesfall
während der Erwerbslosigkeit und innerhalb dreier
Wochen nach dem Ausscheiden eintritt. Mitgliedern,
welche der Kasse erst kürzere Zeit als drei Wochen
angehört haben, steht dieser Anspruch nur zu, wenn
der Unterstützungsfall innerhalb eines die Dauer der
Mitgliedschaft nicht überschreitenden Zeitraums nach
dem Ausscheiden eintritt. (1)

an Fällen dieser Art wird die Kranken-Unter-
stützung nur bis zur Dauer von 13 Wochen, das
Krankengeld nur im Betrage von . . . Mark, das
Sterbegelå nur im Betrage von . .. Mark gewährt.] (2)

u § 23.
1) Der Sinn der Bestimmung des § 28 des Gesetzes

geht nicht dalin, daß die Kranken-Unterstützung
nur für die auer von drei Wochen oder bei
kürzerer Mitgliedschaft für einen noch kürzeren
Zeitraum zu gewähren ist, sondern dahin, daß sie
für die volle Mindestdauer und im Mindestbetrage
geleistet werden muß, wenn die Erkrankung inner-
halb der drei Wochen oder eintretendenfalls des
ür eren Zeitraums eintritt. Es erscheint zweck-
mäåig dies durch die Fassung außer Zweifel zu
stellen.

ällt aus, wenn die Kasse überhaupt nur die2)
.. indestleistungen gewährt.

 

 

3) Erwerbslose dieser Art zahlen keine Beiträge und
haben keine Stimmrechte.

H. Leistung der Unterstützung
§ 24. Die ärztliche Behandlung der erkrankten

Mitglieder erfolgt, soweit diese nicht in ein Kranken-
haus aufgenommen sind, durch den Kassenarzt. Kosten,
welche durch Zuziehung eines anderen Arztes erwach-
sen, werden von der Kasse nur ersetzt, wenn die Zu-
ziehung auf Anordnung oder mit Genehmigung des
Vorstandes oder bei Gefahr im Verzuge erfolgt ift.

Arzenei- und sonstige Heilmittel werden den Mit-
gliedern auf Anordnung des Kassen-Arztes nach nä-
herer vom Vorstande zu treffender Regelung verab-
folgt-H

Zu § 24.
1) Die Verabfolgung der Arzeneien wird in der

Regel am zweckmäßigsten so geordnet werden,
daß die vom Kassenarzte zu verschreibenden Re-
zepte mit der Angabe, daß sie für ein Kassen-
Mitglied bestimmt seien (etwa durch Stempel) aus
die (eine oder mehrere) Apotheken, mit welchen
die Kasse Lieferungsverträge abgeschlossen hat,
ausgestellt und von Zeit zu Zeit auf Rechnung
bezahlt werden.
§ 25. («) Die Auszahlung des Krankengeldes

erfolgt an sjedem Sonnabend für die abgelaufene
Wochess (2) gegen Einlieferung eines vom Kassen-Arzte
auszustellenden Krankenscheins, in welchem die Zahl
der Wochentage, während welcher der Erkrankte er-
werbsunfähig war, angegeben fein muß. (3)
_ Jn dem erstmalig einzureichenden Krankens eine

ist außerdem der Tag des Beginnens der Kranheit,
in dem letzten der Tag des Wiedereintritts der Er-
werbsfähigkeit angegeben.

Für erkrankte Mitglieder, welche in ein Kranken-
haus aufgenommen sind, erfolgt die Ausstellung der
Krankenscheine dnrch den Krankenhaus-Arzt

Für Mitglieder, welche der Kasse auf Grund des
§ 8 angehören (4) und sich nicht im Gemeinde-Bezirke
N. aushalten, müssen die Krankenscheine von einem
approbirten Arzte ausgestellt und von der Gemeinde-
Behörde beglaubigt fein. Dem erstmaligen Kranken-
scheine ist eine Bescheinigung der Gemeinde-Behörde
des Aufenthaltsortes darüber beizufügen, daß der Er-
krankte nicht vermöge seiner derzeitigen Beschäftigung
gesetzlich einer anderen Krankenkasse angehört oder
thatsächlich einer solchen beigetreten ift. (5)

Zu § 25.
1) Wenn es nach den örtlichen Verhältnissen des

Bezirks der Kasse nicht thunlich erscheint, die Be-
zahlung des Krankengeldes stets von der Bei-
bringung eines vom Kassenarzt ausgestellten Kran-
kenscheines abhängig zu machen, wenn es sich
namentlich wegen der Höhe der Kosten der Bei-
ziehung eines nicht am Orte wohnenden Arztes
empfiehlt, nicht bei allen Erkrankungen ohne Aus-
nahme die ärztliche Behandlung zur Bedingung
der Bezahlung des Krankengeldes zu machen, so
kann der erforderliche Schutz der Kasse ge en
Uebervortheilungen durch Simulationen 2e. a-



durch beschafft werden, daß die sofortige Anzeige
der Erkrankungeii und der Wiedergenefung an
den Vorstand oder den örtlichen Kranken-Kontro-
leur im Statut angeordnet und für die jedes-
nialige genaue Uebung der Kranken-Kontrole durch
die zu bestellenden Koiitroleure gesorgt wird.
Auch ist namentlich bei derartigen örtlichen

Verhältnissen zu erwägen, ob es sich nicht em-
pfiehlt, die Auszahlung des Krankengeldes nur
auf jedesmalige, nach vorausgegangener Kognition
über den Anspruch erfolgte Anweisung seitens
des Vorstandes erfolgen zu lassen.
Ob die Auszahlung des Kraiikeiigeldes auf diese
oder andere Art zu regeln ist, wird unter Be-
rücksichtigung der örtlichen Verhältnisse des Uni-
fangs der Kasse 2e. zu erwägen sein.

3) Die Zahlung muß nach § 6 letzter Absatz des
Gesetzes wöchentlich postnumerando erfolgen. An
welchem Wochentage sie erfolgen soll, ist nach
den Umständen zu ermessen.

4) Vergl. § 27 Absatz 4 des Gesetzes.
5) Jst der Erkraiikte kraft des Gesetzes Mitglied

einer anderen Krankenkasse geworden, so hört
sein Recht, Mitglied der bisheri en Kasse zu
bleiben, auf; ist er freiwillig Mitg ied einer an-
deren Kasse geworden, so finden die Bestimmun-
gen über Doppelversicheruiig Anwendung
§ 26. sHat der Kassen-Arzt Grund zu der

Annahme, daß einer der im § 17 bezeichneten Fälle
vorliegt, so ist dies in dem Krankenfchein zu ver-
nierken. M.

Zu § 26. _
1) Es erscheint rathsam, falls § 17 Aufnahme fin-

det, für die Konstatirung dieser Thatsache Vor-
sorge zu treffen, da der Vorstand in solchem
Falle über die Auszahlung zu entscheiden hat.
§ 27. (1) stie Unterstützung für Wöchnerinnen

wird erstmalig an dem auf die Entbindung folgenden
Sonnabend gegen Einlieferung einer Bescheiniguiig
des Staiidesamts über die Eintragung des Geburts-
falles und demnächst an jedem folgenden Sonnabend
für diesabgelaufene Woche gezahlth

u § 27.
1) Fällt aus, wenn der Kasse weibliche Mitglieder

nicht angehören, und Wöchnerinnen-Unterstützung
für Ehefrauen von Mitgliedern nicht gewährt
wird.
§28. Das Sterbegeld für ein verstorbenes

Mitglied wird gegen Einlieferung des standesanitlichen
Todtenscheins an [Die Wittwe] deen hinterbliebenen
Ehegattenj (1) desselben oder, falls einsej solcheer ni t
vorhanden, denjenigen Hinterbliebenen ausgezah t,
welche das Begräbniß zu bewirken haben.

Sind sol e Hinterbliebene nicht vorhanden, so
werden die Ko ten der Beerdigun '

N

is zum Betrage
des Sterbegeldes aus der Kasse estritten oder den-
jenigen, welche dieselben bestritten haben, erstattet.
Was Sterbegeld für die Ehefrau oder das Kind eines

itgliedes wird diesem gegen Einlieferung des stan-
desamtlichen Todtenscheins aiisgezahlt·] (2)  

Zu § 28.
1) Die zweite Klammer ist zu wählen, wenn der

Kasse auch weibliche Mitglieder angehören.
2) Fällt aus, wenn Sterbegelder für Familien-An-

gehörige nicht gewährt werden.
IV. Beiträge.
A. Eintrittsgeld

§ 29. Diejenigen, welche Mitglieder der Kasse
werden, haben ein mit dem ersten Wochenbeitrage
fälliges Eintrittsgeld von . . . Mark (1) zu zahlen.

Befreit vom Eintrittsgelde sind ·
1) diejenigen, welche bei der Begründung der Kasse

oder innerhalb der ersten . . . Monate nach der-
selben Mitglieder werdeu, (2)

2) diejenigen, welche nachweisen, daß sie innerhalb
der letzten dreizehn Wochen vor ihrem Eintritt
in die Kasse einer anderen Kranken-Kasse ange-
hört haben, oder Beiträge zur Gemeinde-Kranken-
Versicherung geleistet haben. (3)

Zu § 29.
1) Das Eintrittsgeld darf die Höhe eines sechs-

wöchentlichen Beitrags nicht übersteigen (vergl.
§ 26 Abs. 2 des Gesetzes). Bis zu dieser Grenze
kann es beliebig, auch für die verschiedenen Mit-
glieder-Klassen verschieden festgestellt werden.

2) Diese Befreiung wird sich namentlich da empfeh-
len, wo auf den Zutritt freiwilliger Mitglieder
gerechnet wird.

3) Diese Befreiung ist gesetzlich (vergl. § 26 Abs. 1
Satz 2).

B. Fortlaufende Beiträge.
§ 30. (1) Die wöchentlichen Kassen-Beiträge

betragen: (2)
1) für erwachsene männliche Kassen-

Mitglieder, ausschl. der Lehrlinge . . . Ps.,
[2) für erwachsene weibliche Kassen-

Mitglieder . . . . . . . . » ]
3) für männliche Kissen-Mitglieder

unter 16 Jahren und für Lehr-
linge...........

s4) für weibliche Kassen-Mitglieder
« unter 16 Jahren . . . . . . . .

oder
[1) für Mitglieder der ersten Klasse . . . »
2) für Mitglieder der zweiten Klasse . . . » «
3) für Mitglieder der dritten Klasse . . . ,,.] (3)

Zu § 30. _ ‚
1) Es ist rathsam, zunächst den vollen Kassen-Bei-

trag für das Mitglied festzustellen und demnachst
die Bestimmung über die Art der Einzahlung
und des von den Arbeitgebern aus eigenen Mit-
teln zu leistenden Theiles folgen zu lassen, damit
die Höhe des Beitrags derjenigen Mitglieder,fur
welche Zuschüsse von den Arbeitgebern nicht zu
leisten find, außer Zweifel gestellt wird.

2) Die Beiträge müssen in Prozenten des »durch-
schnittlichen Tagelohnes, nach welchem die Be-
messun des Krankengeldes erfolgt, bemessen wer-
den. „shre Höhe kann auch in dieser Form ·(An-
gabe eines Prozeiitsatzes vom durchschnittlichen



Tagelohn) im Statut festgestellt» werden. Für
die Mitglieder wird es aber erwünscht sein, wenn
sie die Höhe ihres Beitrags in bestimmten Zif-
fern, für die Woche (6 Arbeitstage) berechnet,
aus dem Statut ersehen können.
Drei Prozent der durchschnittlichen Tagelöhne
sind der nach § 31 Absatz 1 des Gesetzes für
den Anfang zulässi e Höchstbetrag. Ob es er-
forderlich und rathsam ist, sofort bis zu diesem
Höchstbetrage zu gehen, wird nach den Erfahrun-
gen bereits längere Zeit bestehender Krankenkassen
zu beurtheileii fein. Für Kassen, welche sich zu-
nächst auf bie Mindestleistungen beschränken und
für Arbeiterklassen mit nicht
Krankheits-Gefahr bestimmt sind, läßt sich nach
den in den Motiven zu §§ 9 und 10 des Gesetz-
Entwurfs (Reichstags-Drucks. 1882 Nr. 14 S.
34) gegebenen Erörterungen mit einiger Sicher-
heit annehmen, daß der Höchstbetrag der Beiträge
nicht erforderlich ist. Unter alleii Umständen ist
es rathsam, die Beiträge womöglich so festzu-
stellen, daß sie auch für den einzelnen Arbeits-
tag durch drei theilbar sind, um die Abrechniiiig
zwischen Arbeitgeberii und Arbeitern zu erleichtern.
§ 31. Die Beiträge ssind an jedem Montage

für die beginnende Woche einzuzahlenj («) swerden an
jedem Montage für die beginnende Woche vom Ka"sen-
Boten auf Grund einer vom Kassenführer aufgestell-
ten Hebeliste abgeholt]. (1’)

Für diejenigen, welche im Laufe einer Woche Mit-
glieder der Kasse werden, ist der auf diese Woche ent-
fallende, tageweise zu berechnende Beitrag mit dein
ersten vollen Wochen-Beitrage zu entrichten.

Zu § 31.
1) Die Zahlungs- Perioden werden den üblichen

Lohnzahlungsperiodcn anzupassen, oder, falls dies
zur Erleichterung der Eiiikafsirung rathsam er-
scheint, noch länger zu bemessen sein.

2) Diese Bestimmung wird meistens erheblich dazu
beitragen, die Zahl der Rückstände zu vermindern.
§ 32. (I) Für diejenigen Kassen-Mitglieder,

welche der Kasse auf Grund des § 2 angehören, ha-
ben deren Arbeitgeber die Beiträge einzuzahlen, und
zwar

ein Drittel derselben aus eigenen Mitteln,
zwei Drittel vorschußweise für die von ihnen be-

schäftigten Kassen-Mitglieder.
Sie haben diese Beiträge für jedes von ihnen an-

gemeldete Mitglied so lange zu zahlen, bis die vor-
s riftsniäßige Abmeldung erfolgt ist« Scheidet ein
a gemeldetes Mitglied innerhalb [einer Wocl e] (2) aus,
für welche der Beitrag bereits gezahlt ist, so ist der
letztlere für die Tage nach der Ausscheidung zurückzu-
za en.

3)

Zu § 32.
1) Vergl. § 51 und § 52 Absatz 1 des Gesetzes.
2) Hier ist die Zahlungsperiode einzurücken.

. § 33. (1) Die Arbeitgeber sind berechtigt, den
von ihnen beschäftigten Arbeitern die Beiträge, welche
fle Vorfchüssig für dieselben entrichtet haben, bei jeder
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ungewöhnlicher —

 

regelmäßigen Lohnzahlung mit dem Betrage in Abzug
zu bringen, welcher ·an die Zeit entfällt, für welche
der Lohn gezahl; wird.

u 3
1) Vergl. § 53 des Gesetzes.

§ 34. Diejenigen Mitglieder, welche der Kasse
auf Grund des§ 4 oder des § 8 (1) angehören, ha-
ben die vollen Wochen-Beiträge selbst zum Fälligkeits-
Termine an die Kasse einzuzahlen oder kostenlos ein-
zusenden.

Zu § 34.
1) Vergl. § 27 Absatz 1, 2, 4 des Gesetzes.

§ 35. Für die Zeit der durch Krankheit her-
beigeflührten Erwerbsunfähigkeit werden Beiträge nicht
e al t.
gz J C. Quittungsbücher.

§ 36. Für jedes Kassen-Mitglied wird ein
Quittungsbuch {mit einem Abdruck dieses Statuts] (1)
ausgefertigt, welches eine Angabe über die Höhe der
Beiträge und der eintretendenfalls zu gewährenden
Unterstützungen enthält.

Dasselbe wird bei der ersten Beitragszahlung,
sofern dieselbe durch den Arbeitgeber erfolgt, diesem,
anderenfalls dein Kassen-Mitgliede eingehändigt.

Jede Beitragszahluiig ist in dem Quittungsbuche
ldurch den Rechnungs- und Kassenführer] ldurch den
Kasfeii-Boten-I zu quittiren· Diese Quittung ist für
die Kasse verbindlich.

Kassen-Mitgliedern, für welche die Einzahlung
der Beiträge durch den Arbeitgeber erfolgt, ist das
Quittungsbuch bei jeder Lohnzahlung zur Einsicht
vorzulegen (2) und beim Ausscheiden aus der Beschäf-
tigung einzuhändigen. (3)

Zu § 36.
1) Für alle größeren Kassen ist es rathsam, jedes

Quittungsbuch mit einem Abdruck des Statuts
oder eines Auszugs aus demselben zu versehen,
welcher die für die Kissen-Mitglieder wichtigen
Bestimmungen wiedergiebt.

2) So lange der Arbeitgeber für die Zahlung der
Beiträge verhaftet ist, wird ihm auch die Auf-
bewahrung des Quittungsbuches einzuräumen
fein. Die Gewährung der Einsicht ist nothwen-
dig, um dein Mitgliede die Kontrole der Lohn-
abzüge zu ermöglichen. »
Zweckmäßig, um dem Ausscheidenden gegenüber
einer Kasse, welcher er später beitritt, auf ein-
fache Weise den nach § 26 Absatz 1 des Gesetzes
erforderlichen Nachweis zu ermöglichen.

V. Verwaltung der Kasse.
§37. Die Angelegenheiten der Kasse werden

durch den Vorstand und die General-Versammlung
verwaltet.

A. Kassen-Vorstand.
Zusammensetzung und Wahl.

§38. (') (2) Der Vorstand besteht zunächst
aus 6 ‚[9, 12 zog (3) Mitgliedern

Die Wahl erselben erfolgt durch die General-
Verfammlung (vergl. § 49) in der Weise, daß m ge-
trennter Wahl-Versammlung 4 [6, 8] Mitglieder von

3)
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den in der General-Versammlung stimmberechtigten
Kassen-Mitgliedern aus ihrer Mitte (4) und 2 [3, 4]
von den der General-Versammlung angehörenden Ar-
beitgebern gewählt werden.

sMit Ausnahme der erstmaligen Wahl können
Kassen-Mitglieder zu Mitgliedern des Vorstandes nur
gewählt werden, wenn sie der Kasse bereits [ein Jahr
langs angehören] (5)

Die Wahl kann durch Akklamation (6) vorgenom-
men werden, wenn hiergegen von keinem der Stimm-
berechtigten Widersprucl erhoben wird. Anderenfalls
wird die Wahl durch timmzettel in einem Wahl-
gange (7) in der Weise vorgenommen, daß jeder Stimm-
berecl tigte soviel Namen auf einen Stimmzettel schreibt,
wie » itglieder zu wählen sind.

Gewählt sind diejenigen, auf welche die meisten
Stimmen gefallen sind. (ö) Stimmen, welche auf nicht
Wählbare fallen oder den Gewählten nicht deutlich
bezeichnen, werden nicht mitgezählt.

Unter denjenigen, welche eine gleiche Stimmenzahl
erhalten, entscheidet das Loos, welches von dem die
Wahl Leitenden gezogen wird.

Die Wahl wird im Auftrage des Vorstandes für
die Kassen-Mitglieder von einem diesen angehörenden,
für die Arbeitgeber von einem diesen angehörenden
Mitgliede des Vorstandes («) unter Assistenz zweier _
von ihm zu berufender Mitglieder der Wahl-Versamm-
lung geleitet. Das erste Mal und in Fällen, wo ein
Vorstand nicht vorhanden ist, tritt an die Stelle des
Vorstands-Mitgliedes ein Beauftragter der Aufsichts-
behörde.

Ueber die Wahl ist ein Protokoll aufzunehmen,
welches von dem Wahlleitenden und den Beisitzern zu
unterzeichnen ist.

Zu § 38.
1) Für die Bildung des Vorstandes ist Folgendes

zu beachten:
a. den Arbeitgebern steht ein Anspruch auf Ver-

tretung im Vorstande zu, welche nach dem
Verhältniß der von ihnen aus eigenen Mitteln
zu zahlenden Beiträge zu bemessen ist und-
Fichft mehr als 1/3 der Stimmen ausmachen
ar ;

b. der Vorstand muß von der General-Versamm-
lung gewählt sein und zwar so, daß Kassen-
Mitglieder und Arbeitgeber ihre Vertreter jeder
für sich wählen ;

c. die Vertreter der Kasseu-Mitglieder müssen aus
der Mitte derselben gewählt werden; die Arbeit-
eber können auch andere Personen, z. B. Betriebs-

Beamte oder Kassen-Mitglieder zu ihren Ver-
tretern wählen ;

d. die Arbeitgeber können auf die Vertretung im
Vorstande verzichten.

2) So lange der Kasse nur Mitglieder angehören,
für wel e deren Arbeitgeber Beiträge aus eigenen
Mitteln eisten, ist den Arbeitgebern 1-3 der Stimmen
im Vorstande einzuräumen. Dies wird anfangs
stets der Fall sein, da Mit lieder, welche auf
Grund der §§ 4 und 8 des Statuts der Kasse  3)

4)

angehören, erst nael der Konstituirung der Kasse
nach und nach entætehen werden. Die Zahl der
Vorstands-Mitglieder wird demnach zunächst auf
eine durch drei theilbare festzusetzen und zu 2/3
und 1/3 auf Kassen-Mitglieder und Arbeitgeber
zu vertheilen fein. Für den Fall, daß durch Hin-
zutritt von Mitgliedern, für welche Beiträge von
Arbeitgebern nicht gezahlt werden, die Summe
der für Rechnung der Kassen-Mitglieder gezahlten
Beiträge die Summe der von Arbeitgebern aus
eigenen Mitteln gezahlten Beiträge um mehr als
das Doppelte übersteigt, muß Vorsorge getroffen
werden, daß das Verhältniß der Zahl der im
Vorstande sitzenden Kassen-Mitglieder entsprechend
geändert wird. Dies kann ebensowohl durch Min-
derung der Zahl der Arbeitgeber wie durch Ver-
mehrung der Zahl der Kassen-Mitglieder geschehen.
Aus der gesetzlichen Bestimmung wird aber nicht
zu folgern sein, daß jede Veränderung des Ver-
hältnisses der Beiträge, welche im Laufe einer
Wahlperiode eintritt, auch sofort eine veränderte
Zusammensetzung des Vorstandes zur Folge haben
müßte, da dies unausführbar fein und zu fort-
währenden Zweifeln über die Gültigkeit der Be-
schlüsse des Vorstandes führen würde. Der gesetz-
lichen Bestimmung wird vielmehr Genüge geschehen,
wenn bei jeder Neuwahl das vorgeschriebene Ver-
hältniß nach Maßgabe des für das betreffende
Rechnungsjahr festgestellten Verhältnisses der Bei-
träge hergestellt wird.

Ebenso wird aus der gesetzlichen Bestimmung
nicht zu folgern sein, daß das Verhältniß der
Vertretung im Vorstande demjenigen der Beiträge
stets mathematisch entsprechen müsse, da auch dies
praktisch unausführbar sein würde. Es wird viel-
mehr genügen, wenn die Vertretung der Kassen-
Mitglieder im Vorstande eine entsprechende Ver-
stärkung im Vorstande erhält, sobald das Sinken
der Arbeitgeber-Beiträge ein Maß erreicht hat,
welches der Verstärkung der Vertretung der Kassen-
Mitglieder um ein Mitglied wieder entspricht.
Dem Vorstehenden entsprechend ist in §§ 38 die

Zusammensetzung des Vorstandes für die erstmalige
Wahl geregelt, und im § 40 ein möglichst ein-
facher Modus für eine etwa nothwendige Berich-
tigung des Verhältnisses der beiderseitigen Ver-
tretung in der Weise hergestellt, daß die Zahl
der Vertreter der Kassen-Mitglieder erforderlichen-
falls entsprechend vermehrt und bei wieder ein-
tretender Verminderung der für Rechnung der
Kassen-Mitglieder eingezahlten Beiträge auf An-
forderung der Arbeitgeber entsprechend vermindert
werden muß.
Die Za l ist nach dem Umfang der Kasse höher
oder nie riger, aber so zu bemessen, daß sie durch
drei theilbar is .
Bei Kassen, welche für verschiedene Gewerbszweige
errichtet werden, kann, wenn darauf Werth gelegt
wird, auch bestimmt werden, daß je ein Mitglied
oder mehrere aus der Zahl der den einzelnen



Gewerbszweigen angehörenden Kassen-Mitgliedern
gewählt werden müssen .

5) Ob eine solche Bestimmung zweckniäßig und durch-
führbar erscheint, ift nach den örtlichen Verhält-
nissen zu beurtheilen ,

6) Die Akklamation, welche gesetzlich nicht ausge-
schlossen ist, wird, wenn überhaupt, nur dann zu-
zulassen sein, wenn sie widerspruchslos erfolgt.

7) Es kann auch für jedes zu wählende Mitglied ein
besonderer Wahlgang angeordnet werden Dies
wird geschehen müssen, wenn die unter 4 erwähnte
Bestimmung getroffen wird.

8) Also Wahl mit relativer Mehrheit; soll die Wahl
auf absoluter Mehrheit beruhen, so sind Bestim-
mungen über engere Wahl für den Fall zu treffen,
daß im ersten Wahlgange absolute Stimmen-
Mehrheit nicht erreicht wird.

9) Es erscheint nicht angemessen, die Wahlversamm-
lung der Arbeitgeber durch den Vorsitzenden des
Vorstandes leiten zu lassen, wenn derselbe nicht
Arbeitgeber ift.
§ 39. (I) Die Mitglieder des Vorstandes werden

auf 2 f3, 4| Jahre gewählt, bleiben aber nach Ablauf
dieser Zeit so lange im Amt, bis ihre Nachfolger in
den Vorstand eingetreten sind. Nach Ablauf des ersten
ä. . . f Jahres scheidet die Hälfte fein Drittel, ein
Iiertelj («—’) der Vorstands-Mitglieder und zwar ein

[zweij Arbeitgeber und zwei sdreij Kissen-Mitglieder
aus. Die Reihenfolge des Ausscheidens wird unter
den erstmalig Gewählten durch das Loos, demnächst
durch das Dienstalter bestimmt Die Ausscheideuden
sind wieder wählbar.

Mitglieder des Vorstandes, welche die Wählbarkeit
verlieren, scheiden aus.

Scheidet ein Vorstands-Mitglied vor Ablauf seiner
Dienstzeit aus, so findet in der nächsten General-Ver-
sammlung eine Ergänzungswahl statt. (3) Der in der-
selben Gewählte bleibt nur so lange im Amt, wie die
Dienstzeit des ausgeschiedenen Mitgliedes gedauert
haben würde.

Zu § 39.
1) Die Erneuerung des Vorstandes durch successives

Ausscheiden der Mitglieder und entsprechende
theilweise Neuwahl wird im Interesse der Konti-
nuität der Verwaltung der periodischen gänz-
lichen Neuwahl vorzuziehen sein.

2) Dies Perioden für das Ausscheiden und die Zahl
der jedesmal Ausscheidenden müssen mit Rück-
sicht auf die Theilbarkeit der Zahl der Vorstands-
Mitglieder festgestellt werden

3) Ergänzung des Vorstandes durch Kooptation er-
scheint unzulässig, da der Vorstand nach § 34
des Gesetzes von der General-Versammlung ge-
wählt fein muß.
§ 40. 1) Vor "eder Neuwahl hat der Kassen-Vor-

stand nach der der lufsichts-Behörde zuletzt eingereich-
ten Uebersicht der Beiträge (§ 41 des Gesetzes vom
15- Juni 1883) das Verhältniß der von den Arbeit-
gebern aus eigenen Mitteln geleisteten Beiträge zu
der Gesanimtsunime der Beiträge festzustellen
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Auf Grund dieser Feststellun it die a l de
aus der Mitte der Kassen-Mitgli3ders zu iåjhklendex
Vorstands-Mitglieder zu erhöhen um ein Mitglied
wenn die Summe der Beiträge der Arbeitgeber nicht
über zwei Siebentel, um zwei Mitglieder, wenn die-
selbe nicht über zwei Achtel, um drei Mitglieder
wenn dieselbe nicht über zwei Neuntel der Gesammt;
summe der Beiträge beträgt.

Eine entsprechende Herabsetzung der so festgestellten
Zahl der dem Vorstande angehörenden Kassenmitglieder
muß auf Verlangen der Arbeitgeber erfolgen, wenn
die vor einer späteren Neuwahl vorgenommene Fest-
stellung ergiebt, daß die Summe ihrer Beiträge die
der letzten Feststellung zu Grunde gelegte Verhältniß-
zahl wieder übersteigt

Streitigkeiten, welche hierüber zwischen den dem
Vorstande angehörenden Arbeitgebern und Arbeitnehmern
entstehen, entscheidet die Auffichts-Behörde.

Zu § 40.
1) Vergl. die Bemerkung 2 zu § 38.

Geschäfts-Ordnung des Vorstandes
§ 41. Vorbehaltlich der Bestimmung des § 55

über die dem Kassen- und Rechmingsführer zu gewäh-
rende Vergütung führen die Mitglieder des Vorstandes
ihr Amt unentgeltlich. Nothwendige baare Auslagen,
welche ihnen durch die Lilmtsführung erwachsen, sind
ihnen aus der Kasse zu ersetzen

v § 42. Der Vorstand wählt aus seiner Mitte auf
die Dauer von . . . Jahren einen Vorsitzenden, einen
Stellvertreter desselben fund einen Schriftfiihrers Von
den Vorsitzenden muß einer ein Arbeitgeber, einer ein
Arbeiter fein]

» Der stellvertretende Vorsitzende vertritt den Vor-
sitzenden bei Behinderung oder im Aufträge desselben

" u 42.
1) Hier ist dieselbe Periode zu wählen, wie für die

Ernennung des Vorstandes
§.43. DerVorstand ist beschlußfähig wenn [mehr

als] die Hälfte seiner Mitglieder anwesend [sinds ist.
Er faßt seine Beschlüsse mit Stimmen-Mehrheit der
in der Sitzung Anwesenden Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden

§ 44. sAllmonatlichs (1) ift eine ordentliche Sitzung
des Vorstandes abzuhalten

DerVorfitzendeistbefugt,außerordentlicheSitzungen
anzuberaumen. Er ist verpflichtet, innerhalb s8] Ta en
eine solche abzuhalten, wenn dies von 2 EZH Vorstan s-
Mitgliedern unter Angabe der Verhan ungs-Gegen-
stände sschriftlichj beantragt wird.

Zu allen Sitzungen, wel e nicht zu bestimmten,
durch den Vorstandsbeschluß fe tgesetzten Sitzungszeiten
stattfinden, hat der Vorsitzende die Mitglieder minde-
stens 24 [48j tunden vorher sschriftlichj einzuladen

Zu § 44.
1) Ob die ordentlichen Vorstands-Sitzungen in län-

geren oder kürzeren Zwischenräunien stattfinden
sollen, wird von dem Umfang der Kasse und ihrer
Geschäfte abhängen

. §45. DieVorlstands-Sitzungen werden vom Vor-
sitzenden eröffnet, ge eitet und geschlossen



Die gefaßten Beschlüsse find [vom Schriftführerj
[vom Vorsitzenden] unter Angabe des Tages der
Sitzung und der in derselben Anwesenden [in ein
Protokollbuch einzutragens [anfzuzeichnen] und von
den letzteren zu unterzeichnen.

Obliegenheiten des Vorstandes
§ 46. Der Vorstand hat nach Maßgabe der Be-

stimmungen dieses Statuts und des Gesetzes vo11115. Juni
1883 die gesammte Verwaltun der Kassen-Angelegen-
heiten, insonderheit auch die ermögens-Verwaltung
wahrzunehmen, soweit nicht durch § 54 die Beschluß-
nahme der General-Versammlung vorgeschrieben ist. (1)
Er hat die Beschlüsse der General-Versammlung, so-
weit diese nicht etwas anderes ausdrücklich bestimmt,
auszuführen, und für die Erfüllung der Verpflichtungen
Sorge zu tragen, welche der Kasse nach § 41 des
angezogenen Gesetzes obliegen. (3) .

szfDie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung
der Kasse mit Einschlnß derjenigen Geschäfte und Rechts-
handlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezial-
vollmacht erforderlich ist, wird von dem Vorsitzenden
[in Gemeinschaft mit dem Schriftführerj wahrgenom-
men. Seine [ihre] Legitimation bei allen Rechtsgeschäf-
ten erfolgt durch die Bescheinigung der Aufsichtsbehörde,
daß die darin bezeichnetefnj Personsenj zur Zeit die
bezeichnetefknj Stellefnf im Vorstande bekleidetfenf ("«’)

o er
lDer Vorstand vertritt die Sache gerichtlich und

außergerichtlich auch in denjenigen Geschäften uud
Rechtshandlungen, für welche nach den Gesetzen eine
Spezial-Vollmacht erforderlich ist. Seine Legitima-
tion bei allen Rechtsgeschäften erfolgt durch die Be-
scheinigung der Aufsichts-Behörde, daß die darin be-
zeichneten Personen zur Zeit den Vorstand bildean

« u 46
1) Der § 36 des Gesetzes bestimmt, daß, soweit die

Wahrnehmung der Angelegenheiten der Kasse nicht
nach Vorschrift des Gesetzes oder des Statuts
dem Vorstande obliegt, die Beschlußnahme der
General-Versammlung zusteht. Dieser Bestim-
mung kann auch dadurch entsprochen werden, daß
die der General-Versammlung vorbehaltenen An-
gelegenheiten aufgezählt und alle übrigen Geschäfte
dem Vorstande übertragen werden. Da sich die
ersteren leichter erschöpfend aufzählen lassen, als
die mannigfaltigeren Geschäfte des Vorstandes,
so verdient das angegebene Verfahren den Vorzug

2) Vergl. Bemerkung 13 zu § 54.
3) Wo der Vorstand einigermaßen zahlreich ist, em-

pfiehlt es sich, auf Grund des § 35 Absatz 1
Satz 3 des Gesetzes dem Vorsitzenden allein oder
in Gemeinschaft mit einem anderen Mitgliede die
Vertretung nach Außen zu übertragen Die Le-
gitimation wird auch in diesem Falle auf die im
§35 Absatz 2 des Gesetzes bezeichnete Weise
zu beschaffen sein.
§ 47. [‘] Der Vorstand hat über jede Aende-

rung in seiner Zusammensetzung und über das Ergeb-
niß jeder Wahl der Aufsichts-Behörde binnen einer
Woche Anzeige zu erstatten. stt die Anzeige nicht
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erfolgt, so kann die Aenderung dritten Personen nur
dann entgegengesetzt werden, wenn bewiesen wird, daß
sie letzteren bekannt war.]

Zu § 47.
Vergl. § 34 Absatz 2 des Gesetzes.
§ 48. Soweit die Geschäfts-Ordnung nicht

durch vorstehende Bestimmungen geregelt ist, wird sie
durch eigene Beschlüsse des Vorstandes festgestellt.

B. General-Versammlung
Zusammensetzung

§49. (!) («—’) Die General-Versammlung besteht
aus:

1) sämmtlichen Kassen-Mitgliedern, welche großjährig
und im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind; (3)

2) aus denjenigen Arbeitgebern, welche für Kassen-
kMåtglieder Beiträge aus eigenen Mitteln zu leisten
Ja en.
Das Stimmrecht kann nicht durch Bevollmäch-

tigte oder Stellvertreter ausgeübt werden. Für Arbeit-
geber ruht das Stimmrecht, so lange sie mit der Zah-
lung von Beiträgen im Rückstande sind.

Jn der General-Versammlung führt jedes stimm-
berechtigte Kassen-Mitglied zwei Stimmen und jeder
stimmberechtigte Arbeitgeber für jedes von ihm beschäf-
tigte stimmberechtigte Wissen-Mitglied eine Stimme. (4)
Die Zahl der den erschienenen Arbeitgebern hiernach
zustehenden Stimmen wird in jeder General-Versamm-
lung vor Beginn der weiteren Verhandlungen vom
Vorsitzendedn festgestellt und verkündet.

o er
§ 49. (5) [Sie General-Versammlung besteht aus

Vertretern der Kas en-Mitglieder und Arbeitgeber,
welche ans s . . . s Jahre gewählt werden.

Die Wahl der Vertreter der Kassen-Mitglieder
erfolgt in Abtheilungen.

Die Kissen-Mitglieder jedes der im § 1 bezeich-
neten Gewer e bilden eine Abtheilung (6)

Jede Abtheilung wählt für je zehn s15, 20 2c]
dem betreffenden Gewerbszweige angehörende Kassen-
Mitglieder einen Vertreter-. (7) Jst die Zahl der
Kassen-Mitglieder nicht durch 10 |15, 20 2e.ftheilbar,
so ist für die überschießende Zahl, wennf dieselbe 5
f8, 10] oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter zu
wählen. Wahlberechtigt und wählbar sind nur die-
jenigen Kassen-Mitglieder, welche großjährig und im
Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte sind. (ö) ·

Die Vertreter der Arbeitgeber werden von diesen
in ungetheilter Wahlversammlung gewählt. (") Für
je 20 f"30, 40xI (”U von den Arbeitgebern beschäftigte
Kassen-Mitglieder, für welche die ersteren Beiträge aus
eigenen Mitteln zahlen, wird je ein Vertreter gewählt.
(«) Für den überschießenden Bruchtheil wird ein A
weiterer Vertreter nur dann gewählt, wenn dadurch
die Zahl der Vertreter der Arbeitgeber nicht über ein
Drittel der Gesammtzahl erhöht wird. Jeder Arbeit-
eber, welcher Beiträge aus eigenen Mitteln leistet,

Führt bei der Wahl [eine Stimmej, [an jedes Kassen-
mit lied, für welches er Beiträge aus eigenen Mitteln
zah t, eine Stimme].
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Die Zahl der von jeder Abtheilung der Kassen-
Mitglieder und von den Arbeitgebern zu wählenden
Vertreter wird vor jeder Wahl von dem Kassen-Vor-
stande festgestellt und in der Einladung zum Wahl-
termine angegeben.

Zu § 49. «
1) Für die Bildung der General-Versammlung ist

Folgendes zu beachten: · ·
a. Für Kassen, welche weniger als 500 Mitglie-

der zählen, kann die General-Versammlung
aus Vertretern bestehen, für Kassen mit 500
nnh mehr Mitgliedern muß die General-Ver-
sammlung aus Vertretern bestehen (§ 37 des
Gesetzes). _

b. Die Zusammensetzung der General-Versamm-
lung muß durch das Statut geregelt werden
(vergl. § 23 Abs. 2 Ziff. 5 des Gesetzes).

c. Den Arbeitgebern steht ein·Anspruch auf Ver-
tretung in der General-Versammlung zu, welche
mich dem Verhältniss ihrer Beiträge zu bemessen
ist und 1/3 der Gesammtzahl-Vertretung nicht
übersteigen darf (vergl. § 38 des Gesetzes).

(1. Die Vertreter find von Arbeitgebern und
Kassen-Mitgliedern getrennt zu wählen (»vcrgl.
§ 38 Abs. 3 des Gesetzesl

Das Statut wird entweder die Bestimmung zu
treffen haben, daß die General-Versammlung aus
sämmtlichen stimmberecthigten Kissen-Mitgliedern
und Arbeitgebern bestehen soll, oder daß sie aus
Vertretern bestehen soll. Eine Bestimmung, mich
welcher die General-Versammlung mich der
wechselnden Zahl der Kassen-Mitglieder bald aus
sämmtlichen Stinimberechtigten, bald aus Ver-
tretern bestehen soll, würde in der Ausführung
zu Schwierigkeiten und zu Zweifeln über die
Gültigkeit der Beschlüsse der General-Versamm-
lung führen. Soweit nicht schon aus anderen
Gründen die Zusammensetzung aus Vertretern
zweckmäßig scheint, wird sie daher stets dann vor-
zuziehen sein, wenn die Möglichkeit einer Ver-
mehrung der Mitgliederzahl auf 500 und mehr
nahe liegt, weil sonst in diesem Falle eine Sta-
tuten-Aenderung erforderlich wird. _

3) Weitere Beschränkungen sind für den Fall, daß
die General-Versammlung nicht aus Vertretern
Pessteht nach § 37 Absatz 1 des Gesetzes unzu-
a ig.
Diese Regelung hat die Wirkung, daß die Arbeit-
geber bei Kassen, welche nur Mitglieder zählen,
deren Arbeitgeber Beiträge aus eigenen Mitteln
zn leisten haben, ein Drittel säinmtlicher Stimmen
führen, dagegen bei Kassen, welche auch andere
Mitglieder zählen, eine der Zahl der letzteren und
folgeweise ihrer Beitrags-Verhältnisse entsprechende
Minderung ihres Stimmgewichtes erleiden. Sie
erscheint daher als die einfachste Art, der gesetz-
lichen Anforderung zu genügen.

5) Soll die General-Versammlung aus Vertretern
bestehen, so sind verschiedene Arten der Wahl der
Vertreter möglich; namentlich:

2J —-

4«

s
—

 

 

 

a. Die Vertreter werden von sämmtliZen Stimm-
berechtigten (jedoch getrennt für äffen-Mit-
glieder und Arbeitgeber) in einem Wahlakte
ohne nähere Bestimmung über die zu Wählen-
den gewählt ;

b. hie Wahl erfolgt in derselben Weise-, aber so,
daß die Vertreter in einem festgestellten Ver-
hältniß verschiedenen Klassen der Wähler an-
gehören müssen;

c. hie Wahl erfolgt nach Abtheilungen der Stimm-
berechtigten, welche entweder nach örtlichen
Bezirken oder na Klassen gebildet werden.
Bei großer Mitglie erzahl wird schon um der
Erleichterung der Wahlakte willen die Wahl
nach Abtheilungen vorzuziehen sein; und bei
Kassen, welche verschiedene Gewerbszweige um-
fassen, werden die lbtheilungen, sofern nicht
der große Umfang des Kassen-Bezirks eine
örtliche Eintheilung nöthig macht, am besten
nach Gewerbszweigen gebildet werden.

6) Hier können auch die einzelnen Abtheilungen na-
mentlich aufgeführt werden, was sich besonders
dann empfiehlt, wenn wegen zu geringer Mit-
gliederzahl einzelner Gewerbszweige mehrere der-
selben zu einer Abtheilung vereinigt werden
müssen.

7) Diese Regelung verdient vor der Festsetzung be-
stimmter Zahlen für die zu wählenden Vertreter
den Vorzug, weil sie dem Wechsel der in den
einzelnen Wahlabtheilungen vorhandenen Mit-
gliederzahl Rechnung trägt und die Grundlage
für die einfachste Bemessung des Stimm-Verhält-
Eiges der Arbeitgeber in der Generalversammlung

i et.
8) Für die Zahl der von einer Abtheilung zu

wählenden Vertreter soll nicht die Zahl ihrer
stimmberechtigten, sondern ihrer sämmtlichen
Kassen-Mitglieder —- also z. B. einschließlich er
minderjährigen —- maßgebend sein. Dies ist
nothwendig, um das richtige Verhältiiiß in der
Zahl der von den Kissen-Mitgliedern und von
den Arbeitgebern zu wählenden Vertreter zu er-
reichen.

9. Wo die Verhältnisse es wünschenswerth erscheinen
lassen, können auch die Arbeitgeber in derselben
Weise wie die Kassen-Mitglieder in Abtheilungen
eingetheilt werden.

10) ier ist das Doppelte der oben bei den Kassen-
itgliedern gewählten Zahl einzustellen

11) Auf diese Weise erhalten die Arbeitgeber die Häfte
der Vertreter, welche auf die Kassen-Mitglieder,
für welche sie Beiträge zahlen, entfallen; also
wenn die Kasse nur Mitglieder dieser Art zählt,"
ein Drittel, wenn sie auch andere Mitglieder
zählt, verhältnißmäßig weniger Stimmen. Daß
im letzteren Falle eine mathematisch genaue Ueber-
einstimmung des Verhältnisses der Vertretung mit
demjenigen der Beitragszahlung ni t immer er-
reicht wird, wird nicht als ein Ver toß gegen die
gesetzliche Bestimmung, wonach die Vertretung



nach dem letzteren Verhältniß zu bemessen ist, an-
gesehen werden können, da eine solche Ueber-
einstimmung durch keine Regelung so hergestellt
werden kann, daß sie unter allen Umständen und
zu jeder Zeit aufrecht erhalten bleibt.
§ 49 a. Die Wahl erfolgt für jede Abtheilung

der Koffer-Mitglieder und für die Arbeitgeber in einem
besonderen Wahltermine, zu welchem die Wahlberech-
tigten acht Tage vorher durch das im § 63 bezeichnete
Blatt fsowie durch Anschlag in den Herbergen der be-
treffenden Gewerbe](’) einzuladen sind.

Für die Form und Leitung der Wahl sind die Be-
stimmungen des § 38 Absatz 4 ff. maßgebend.

Wird die Wahl von den Kassenmitgliedern ver-
weigert, so werden die Vertreter derselben durch die
Aufsichtsbehörde ernannt. (9)

Wird die Wahl Von den Arbeitgebern verweigert,
so ruht deren Vertretung in der General-Versammlung
für die betreffende Wahlperiode. (3)

Scheidet ein Vertreter während der Wahlperiode
aus, so findet durch die Abtheilnng, von welcher er
gewählt war, für die übrige Dauer der Wahlperiode
eine Ergänzungswahl statt.

Zu § 49a.
1) Besteht die Kasse vorwiegend aus Hcmdwerkern,

für welche Herbergen bestehen, so wird diese Art
der Vekanntmachung zweckmäßig fein.

2) Vergl. § 39 des Gesetzes
3) Die Nichtvornahme der Wahl durch die Arbeit-

geber wird, da diese nur einen Anspruch auf
Vertretung haben, als Verzicht auf die Ausübung
ihres Rechts angesehen werden können. Haben
sie auf dieses Recht verzichtet, so wird ihnen nicht
die Befugniß eingeräumt werden können, die Aus-
übung desselben zu jeder beliebigen Zeit wieder
in Anspruch zu nehmen. Es wird dies vielmehr
erst bei der zunächst eintretenden Neukonstituirung
der General-Versammlung geschehen können.
f§ 49b.j Jn der General-Versammlung führt jeder

Vertreter eine Stimmer
Geschäfts-Ordnung der General-Versammlung.

§ 50. Die General-Versammlung wird vom Vor-
stande unter Angabe der Gegenstände der Verhand-
lungen durch eine wenigstens [8j Tage vorher durch
das im § 63 bezeichnete Blatt, ssowie durch Anschlag
in den Herbergen der betheiligten Gewerbej zu er-
lassende Einladung berufen.

OrdentlicheGeneral-Versammlungen finden statt : (1)
1) Jm November jeden Jahres zur Wahl des Aus-

schusses für die Prüfung der Rechnung des lau-
fenden Jahres und zur Voruahme der erforder-
lichen Neuwahlen für den Vorstand;

2) im prril (2) jeden Jahres zur Beschlußfassung
über die bnahme der Rechnung des Vorjahres.

AußerordentlicheGeneral-Versammlungenberuftder
Vorstand nach Bedürfniß. Die Berufung der General-
Versammlung muß binnen . . . Wochen erfolgen, wenn
der fzehnte Theil] (-3) ihrer Mitglieder schriftlich dar-
auf anträgt.  
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Die Gegenstände der Verhandlungen hat der Vor-
stand zu bestimmen; er muß unter dieselben alle Be-
schwerden, welche von Kassen-Mitgliedern oder beitrag-
zahlenden Arbeitgebern gegen seine Verwaltung ein-
gebracht werden, sowie alle Anträge, welche von
mindestens . . . Mitgliedern der General-Versammlung
[schriftlich] (4) gestellt werden, aufnehmen.

u ' 50.
1) Die Termine für die ordentlichen General-Ver-

sammlungen müssen mit Rücksicht auf das Rech-
nungsjahr und die Wahlperioden gewählt werden.

2) Hier ist ein Termin zu wählen, bis zu welchem
die Revision der Rechnung durch den Ausschuß
erfolgt sein kann. «

3) Hier kann auch eine andere Quote oder eine feste
Zahl eingestellt werden.

4) Die Forderung schriftlicher Anträge wird zur
Vermeidung vonZweifeln und Streitigkeiten dienen.
§ 51. Der Vorsitzende des Vorstandes eröffnet,

leitet und schließt die Verhandlungen der General-
Versannnlung Befiuden sich unter den Gegenständen
derselben Beschwerden oder Anträge, welche die Ge-
schäftsführung des Vorstandes betreffen, so hat er so-
fort nach der Eröffnung die Wahl eines anderen
Leiters der Versammlung herbeizuführen (1) Dieselbe
erfolgt durch Abstimmung über die aus der Mitte der
Vorgeschlagenen nach der Reihenfolge der Vorschläge
mit Stimmen-Mehrheit der Anwesenden

Der Leiter der Versammlung beruft zu seiner
Unterstützung ein Kissen-Mitglied und einen Arbeit-
geber als Beisitzer und ernennt einen Schristführer.

Der Leiter der Versammlng hat das Recht, Mit-
glieder der General-Versammlung welche seinen zur
Leitung der Versammlung oder zur Aufrechterhaltung
der Ruhe und Ordnung getroffenen Anordnungen nicht
Folgeleijsztentzaiis dem Versammlungsraum zu verweisen.

u « 51.
1) Dies Verfahren kann auch allgemein vorgeschrieben

werden, so daß der Vorsitzende des Vorstandes
immer nur die General-Versammlung zu eröffnen
und sofort die Wahl des Leiters herbeizuführen hat.
§ 52. Die erste General-Versammlung wird von

einem Beauftragten der Aufsichts-Vehörde berufen
und geleitet.

General-Versammlungen, welche auf Verlangen der
Aufsichts-Behörde oder von dieser anberaumt sind,
werden auf Anordnung derselben von einem von ihr
Beauftragten geleitet. (1)

52u . .
1) Vergl. § 45 Absatz 4 des Gesetzes.

§ 53. (1) Beschlüsse der General-Versammlung
werden mit einfacher Stimmen-Mehrheit der Anwesen-
den gefaßt. ·

Ueber eine Erhöhung der Beiträge, welche das im
§ 31 Absatz 1 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 fest-
gesetzte Maß überschreitet und nicht zur Deckung der
ge etzlichen Mindestleistungen erforderlich ist, kann nur
getrennt von den sVertretern der] Kassen-Mitgliederf·n]
und den sVertretern Der] Arbeitgeberqu Beschluß ge-
faßt werden.
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Die Abstimmung erfolgt durch sAufstehen und
Sitzenbleibens sErhebeu der Hände]. Nur wenn der
Leiter der Versammlung und seine Beisitzer sich über
das Ergebniß der Abstimmung nicht einigen, erfolgt
Zählung der Stimmen unter Namensaufruf. Jni Falle
der Stimmengleichheit giebt die Stimme des Vorsitzen-
den den Ausschlag

Angelegenheiten, welche bei der Berufung der Ge-
neral-Versammlung nicht als Gegenstände der Ver-
handlung bezeichnet sind, dürfen zur Verhandlung und
Beschlußnahme nur zugelassen werden, wenn aus der
Mitte der Versammlung kein Widerspruch erfolgt oder
wenn es sich um einen Antrag auf Berufung einer
außerordentlichen General-Versammlung handelt.

Zu § 53.
1) Die Beschlußfassung der General-Versammlung

kann für einzelne Angelegenheiten, z. B. wenn es
sich um Abänderung des Statuts oder Auflösung
der Kasse handelt, von besonderen Voraussetzungen,
z. B. von der Anwesenheit eines bestimmten Theiles
der Mitglieder, sowie Von einer iiber die absolute
Mehrheit hinausgehenden Stinimenzahl (««’-3, 3/4)
abhängig gemacht werden. Nothwendig ist dies,
abgesehen von dein im Absatz 2 des Paragraphen
vorgesehenen Falle der Beitrags-Erhöhung, für
welchen § 31 Absatz 2 des Gesetzes in Betracht
kommt, nicht. Auch die Vorschrift des § 23
Ziffer 6 des Gesetzes erfordert keine besondere
Bestimmung, da in Ermangelung einer solchen
die allgemeine Bestimmung über die Beschluß-
nahiue der General-Versammlungen auch bei Be-
schlüssen über Statiiten-Aenderungen Anwendung
findet.

Obliegenheiten der General-Versammluug.
§ 54. (1) Außer den von ihr vorziiuehnienden

Wahlen liegt der General-Versammlung ob:
1) Beschlußnahnie über alle Angelegenheiten, bei

welchen eine Abänderung des Statuts in Frage
kommt, (2) suamcntlich aucl (3) über die Aus-
scheidung eines der im § 1 gezeichneten Gewerbs-
zweige aus der Kasse, (4) sowie über Abänderungen
der Unterstützungen und Beiträge, soweit sie nicht
statutenmäßig in Folge einer veränderten Fest-
setzun der durchschnittlichen Tagelöhiie eintritts (5)

2) Besch« ußnahine über die Auflösung der Kasse.« (6)
Beschlußnahme über den Beitritt der Kasse zu
einem auf Grund des § 46 des Gesetzes vom
15. Juni 1883 zu bildenden Verbande mehrerer
Orts-Krankenkassen (7) sund über das für denselben
zu errichtende Statuts (8)

4) Die Abnahme der Jahres-Rechnung (9) und die
Bestellung eines aus [3] Mitgliedern bestehenden
Auss «usses zur Vorprüfung derselben.

5) Beschußnahine über die Verfolgung von An-
sprüchen, welche der Kasse gegen Vorstands-Mit-
glieder aus deren Amtsführung erwachsen sind,
und Wahl der damit zu Beauftragenden. (10)

6) Entscheidungen über Beschwerden von Wägen-Mit-
gliedern und Arbeitgeberii gegen den orstand.
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7) Beschlußnahme über Anträge von Mitgliedern
der General-Versammlung ·

8) Die definitive Genehmigung der vom Vorstande
abzuschließenden Verträge mit Aerzten, Apothekern
und Krankenhäusern (u)

9) Die definitive Feststellung der Vergütung für den
Rechnungsführer und der von demselben zu stellen-
den Kaution. («)

10) Beschlußnahme über die Einführung und Regelung
einer Kranken-Kontrole. («3)

11) Berathung und Beschlußnahme über alle An-
gelegenheiten, welche ihr zu diesem Zweck von
dem Vorstande oder von der Aufsichts-Behörde
vorgelegt werden. (*4)
Zu § 54.

1) Vergl. Bemerkung 1 zu § 46.
2) Diese Beschlußnahme muß der General-»Ver-

saminlung vorbehalten werden (vergl. § 36 Ziffer 3
des Gesetzes). «

3) Die besondere Ausführung dieser beiden Gegen-
stände ist nicht iiothwendig, aber zur Vermeidung
von Jrrthiiinern zu empfehlen.

4) Vergl. § 48 Absatz 2 des Gesetzes.
5) Vergl. § 12A und B des Statuts. «
6) Vergl. §§ 47 Absatz 2, 48 Absatz 1 des Gesetzes.
7) Vergl. § 46 Absatz 1 des Gesetzes. «
8) Für die Errichtung des Verbands-Stat·uts wird

die Beschlußnahme der General-Versammlung nicht
durch das Gesetz erfordert (§ 46 Absatz 2 des
Gesetzes); sie kann daher auch dem Vorstande
überlassen werden.

9) Vergl. § 36 Ziffer 1 des Gesetzes.
10) Vergl. § 36 Ziffer 2 des Gesetzes. «
11) Kann auch definitiv dem Vorstande überlassen

werden. Jedenfalls empfiehlt es sich, dem Vor-
stande das Recht einzuräumen, solche Verträge
mit vorläufiger Wirksamkeit abzuschließen.

12) Wie zu 11.
13) Die Regelung einer besonderen Kraiiken-Kontrole

(durch Kranken-Besucher, durch Vorschriften über
Meldung der Erkrankung n. f. w.), welche für
Kasseii von größerem Umfaiige zu empfehlen ist,
erfolgt am besten durch besondere Bestimmungen
neben dem Statut und kann auch dem Vorstande
überlassen werden, wird aber im letzteren Falle
demselben im §46 ausdrücklich zu übertragen sein.

14) Zweckmäßig, um dem Vorstande die Möglichkeit
zu geben, Angelegenheiten, für deren Entscheidung
er die Verantwortlichkeit nicht übernehmen will,
zur Beschlußnahme der General-Versammlung zu
verstellen.
VI. Rechnungs- und Kassenführung.
§ 55. Die Rechnungs- und Kassenführung wird

unter Beobachtung der Vorschriften des Gesetzes vom
15. Juni 1883, e
Behörde auf Grund des § 41 bsfatz 2 daselbst er-
lassenen Anordnungen und der Be timmun en dieses
Statuts, sowie nach Maßgabe der vom Vorstande und
der General-Versammlung gefaßten Beschlüsse von
einem szechnungs- und KassenführerJ [Kassirer, Ren-

r von der hö eren Verwaltungs-



bunten] wahrgenommen, welcher vom Vorstande unter
Vorbehalt einer s· . . . monatlichenj Kündigung ange-
stellt wird, und nicht Mitglied der Kasse zu sein
braucht. Die demselben für seine Mühewaltuug zu
ewährende Vergütung und die Höhe der von ihm zu

stellenden Fiaution wird svorläufigs vom Vorstande
kdsefinitilti durch Beschluß der General--Versanimlung]
e tgeste t.

§ 56. Der Rechnungs- und Kassenführer hat die
Einnahmen und Ausgaben der Kasse von allen den
Zwecken der Kasse fremden Vereinnahmungen und
Verausgabungen getrennt festzustellen und zu ver-
rechnen, ebenso ihre Bestände gesondert zu verwahren (1)

Zu anderen Zwecken als den nach diesem Statut
zu gewährenden Unterstützungen der statutenmäßigen
Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds und
der Deckung der Verwaltungskosteu darf er Verwen-
dungen aus dem Vermögen der Kasse nicht machen
und Beiträge von den Mitgliedern und Arbeitgeberii
nicht erheben (««’)

Zu § 5(3.
1) Vergl. § 40 Absatz 1 des Gesetzes.
2) Vergl. § 29 Absatz 2 des Gesetzes.

§ 57. Die den Mitgliedern zu gewährenden
Krankengelder hat er gegen Einlieferung der Kranken-
scheiue (§ 25) (1) zu zahlen, sofern nicht einer der im
§ 17 bezeichneten Fälle vorliegt. In diesen Fällen
ist die Entscheidung des Vorstandes einzuholen

Die Sterbegelder und alle übrigen von der Kasse
zu bestreiteuden Ausgaben sind auf jedesmalige An-
weisung des Vorsitzenden des Vorstandes zu leisten

Zu § 57.
1) Für die Auszahlung der Krankengelder wird der

Einfachheit wegen in der Regel auf «edesmalige
Anweisung durch den Vorstand oder gessen Vor-
sitzenden verzichtetwerden können,da sich der Anspruch
und seine Höhe ans den Krankenscheinen ergiebt.

§ 58. Der Rechnungs- und Kassenführer hat die
Beiträge am Fälligkeitstage seinzukassirens lsdurch den
Kassenboteu einkassiren zu lassens (1) Das Verzeichniß
der rückständigen Beiträge, welche nicht auf von ihm
zu erlassende Mahnung binnen einer Frist von [einer]
szweij Wochen zur Kasse gezahlt werden, ist smonatlichj
falle zwei Monate] dem Vorstande zur Herbeiführung
der Beitreibung vorzulegen («-’)

Zu § 58.
1) Vergl. die Bemerkung 2 zu § 31.
2) Vergl. § 55 des Gesetzes.

§ 59. Vorräthige Gelder hat der Rendant ssoweit
sie nicht zur Deckung der laufenden Ausgaben erfor-
derlich sind] (1), bis zur Beschlußfassung des Vor-
standes über anderweite Belegung, der Sgarkasse
........ zu übergeben sVerfügbare Gel er der
Kasse sind, soweit sie nicht der Sparkasg .......
übergeben werden, nach Beschluß des orstandes in
folgender Weise zu belegen: («-’)

1)
2)
s)  
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Werthpapiere, welcle zum Vermögen der Kasse
ehören und nicht ledig ich zur vorübergehenden An-
egung zeitweilig verfügbarer Betriebsgelder für die
Kasse erworben sind, sind bei der Auffichts-Behörde
oder nach deren Anweisung verwahrlich niederzulegen (3)
Die Hinterlegungs-Scheine sind vom Rechnungs- und
Kassenführer mit den Beständen der Kasse zu ver-
wahren (4)

Zu § 59.
1) Hier kann auch eine bestimmte Summe eingestellt

werden, über welche hinaus der Rechnungsführer
vorräthige Gelder bei der Sparkasse zu belegen
hat, oder es kann die Feststellung einer solchen
Summe dem Vorstande vorbehalten werden
Vergl. § 40 Absatz 3, 4 des Gesetzes. Inner-
halb der durch die Vorniundschafts-Ordnung oder
durch Absatz 4 cit. gezogenen Grenzen kann über
die Belegung der Gelder durch das Statut Be-
ftinimung getroffen werden Um die Entscheidung
des Vorstandes über die Art der Belegung zu
erleichtern wird es sich empfehlen, die Belegungs-
arten, unter denen er wählen kann, durch das
Statut festzustellen

Z) Vergl. § 40 Absatz 2 des Gesetzes.
4) Eine Bestimmimg über die Aufbewahrnng der

Hinterleinngsscheine in dieser oder anderer Weise
ist rathsani.

§ 60. Die Kasse ist sdurch den Vorstands sdurch
den Vorsitzenden des Vorstandes unter Zuziehung eines
den Arbeitgebern und eines den Kassen-E)Jiitgliedern au-
gehörenden Vorstandsmitgliedes] ....... [monat-
lich] (1) regelmäßig und jährlich mindestens einmal
unvermutheterweise zu prüfen Die Prüfung hat sich
jedesmal auch auf die vorschriftsmäßige Belegung des
Kassen-Verniögens und auf die Verwahrung der Hinter-
legungs-Scheine zu erstrecken

Zu § 60.
1) Bei Kassen von geringem Umfange wird eine so

häufige Revision nicht erforderlich sein«
§ 61. Das Rechnungsjahr fällt mit dem Kalender-

jahr zusammen sDas erste Rechnungsjahr läuft vom
1. Dezember 1884 bis zum 21. Dezember 1885.)

Alsbald nach dein Jahresschlusse und spätestens
mit dem 31. Januar des Folgejahres sind die Kassen-
bücher zu schließen und die Jahres-Rechnung aufzu-
stellen

sDie Jahres-Rechnun ist nach Maßgabe der von
der höheren Verwaltungs- ehörde uber Art und Form
der Rechnungsführung erlassenen Vorschriften aufzu-
stellen und bis zum 15. Februar des Folgejal)res
einzureichen.·j (1) _ · .

Der Vorstand hat die vorgäiigi von ihm zu
revidirende (2) Rechnung sammt Be ägen bis »zum
s 1. Mäer dem Rechnun s-Ausschuß und demnachst
mit den von letzterem gestellten und nicht erledigten
Erinnerungen der General-Versammlung vorzulegen

Diese beschließt nach Anhörung des Vorstandes
und des Rechnungsführers über die nicht erledigten
Erinnerungen und nimmt —- eintretendenfalls unter
Vorbehalt der letzteren —- die Rechnung ab.
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mach Abnahme der Jahres - Reifhnung ist ein
Rechnungs-Abschluß, wie solcher der Au i«chts-Behörde
einzureichen ist, durch das im § 63 bezeichnete Blatt
zu veröffentlicheii [in den Herbergen der im § 1
bezeichneten Gewerbszweige zur Einsicht der Kassen-
Mitgliedkkr niederzulegenH (3)

’21: ‚*5 61.
1) Nach § 23 Ziffer 7 des Gesetzes muß das Statut

Bestimmung über die Aufstellung und Prüfung
der Jahres-Rechnung treffen. Sofern die höhere
Verwaltungs-Behörde auf Grund des § 41 Abs. 2
über Art und Form der Rechnungsführung Vor-
schriften erlassen hat, wird es meistens genügen,
im Statut auf diese Vorschriften zu verweisen.
Anderenfalls wird das Statut selbständige Be-
stimmungen über die Aufstellung der Rechnung
enthalten müssen, wobei zu berücksichtigen ift, daß
die Art der Rechuungs-Aufstellung jedenfalls die
Herstellung des im § 41 Absatz 1 des Gesetzes
erwähnten Rechnungs-Abschlufses nach dem dafür
vorgeschriebenen Formulare ermöglichen muß.

2) Die vorgängige Revision durch den Vorstand ist
nicht nothwendig, aber bei größeren Kaffen zweck-
mäßig, um die Aufgabe des Rechnungs-Ausschusfes
zu vereinfachen.

3) Diese Bestimmung empfiehlt sich namentlich da,
wo die General-Versammlung aus Vertretern
besteht und demnach nicht alle Kassenmitglieder
an den Verhandlungen über die Rechnungs-Ab-
nahme theilnehmen können.

§ 62. Die nach dem Jahres-Abschluß verbleiben-
den Ueberschüsse fließen dem Reservefonds zu. Reichen
nach dem Jahres-Abschlusse die Einnahmen der Kasse
zur Deckung ihrer Ausgaben nicht aus, so ist der
Fehlbetrag dein Reservefonds zu entnehmen.

Der Reservefonds ist bis zur Höhe der durch-
schnittlichen Ausgabe der letzten sdreij Rechnungs-
jahre (I) anzusammeln nnd erforderlichenfalls bis zu
diesem Betrage zu ergänzen. So lange der Reserve-
fonds diesen Betrag nicht erreicht, ist demselben min-
destens ein Zehntel des Jahres-Betrages der Kassen-
Beiträge zuzuführen. sErgiebt sich aus dem Abschlusse
eines Rechnungsjahres in welchem der Kasse weder
außerordentliche Ausgaben noch außerordentliche Ein-
nahme-Ausfälle erwachsen sind, daß dem Reservefonds
zu der erforderlichen Ansammlung oder Ergänzung
weniger als 10 Prozent des Betrages der Kassen-
Beiträge zugeflossen sind, oder der vorschriftsmäßige
Bestand desselben zur Deckung der Ausgaben hat an-
gegriffen werden müssen, so hat der Vorstand bei der
General-Versammlung gleichzeitig mit der Vorlegung
der Jahres-Rechnung diejenigen Beschlüsse zu bean-
tragen, welche nach der Vorschrift des § 33 Absatz 1
des Gesetzes vom 15. Juni 1883 erforderlich werden.

Ergiebt sicg dagegen aus dem Jahres-Abschlusse
ein Ueberschuß er Jahres-Einnahme oder der Jahres-
Ausgabe, welcher voraussichtlich dauernd sein wird,
und hat der Reservefonds bereits das Doppelte des
Mindestbetrages erreicht, so hat der Vorstand bei der
General-Versammlung eine der Vorschrift des § 33 
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cit. Absatz 2 entsprechende Beschlußnahme zu bean-
tragen] (3

’ u § 62.
1) Das Gesetz bestimmt im § 32 nicht die Zahl der

Jahre, nach welcher die durchschnittliche Jahres-
Ausgabe zu bemessen ist. Jm Statut wird eine
solche Bestimmung nicht zu entbehren fein.

2) Durch diese Bestimmung wird dem Urtheile der
höheren Verwaltungs-Behörde darüber, ob einer
der im § 33 Absatz 1 und 2 bezeichneten Fälle
vorliegt, nicht vorgegriffen Es ist aber anzu-
nehmen, daß, wenn die Kasse nach derselben Ver-
fährt, ein Eingreifen der höheren Verwaltungs-
Behörde auf Grund des § 33 Absatz 3 nicht ein-
treten wird. Für kleinere Kassen, welchen die
Kräfte zur Beurtheilung der Frage, ob einer der
im § 33 Absatz 1 und 2 bezeichneten Fälle vor-
liegt, nicht zur Verfügung stehen, wird die Auf-
nahme einer derartigen Bestimmung in das Kassen-
Statut auch unterbleiben können. Die Kasse über-
läßt dann das Urtheil üer jene Frage von vorn-
herein der höheren Verwaltungs-Behörde

VII. Bekanntmachnngen.
§ 63. Alle die Kasse betreffendenBekanntmacl ungen,

insbesondere die Einladungen zu Wahl- und eneral-
Versammlungen, die Bekanntniachungen über Statuten-
Aendernngen, über Aenderungen in der Höhe der Bei-
träge und Leistungen, in der Zusammensetzung des
Vorstandes, sowie über die Melde- und Zahlstellen,
werden bis zu anderweiter Beschlnßnahme der General-
Versanimlung in fName des Blattess erlassen.

VIII. Entscheidung von Streitigkeiten
§ 64. (1) fStreitigkeiten zwischen den Küssen-Mit-

gliedern und ihren Arbeitgebern einerseits und der
Kasse andererseits, über die Verpflichtung zur Leistung
oder Einzahlung von Beiträgen oder über Unter-
stützungs-Ansprüche werden von der Auffichts-Behörde
entschieden.

Gegen deren Entscheidung findet binnen zwei Wochen
nach Zustellnng derselben die Berufung auf den Rechts-
weg mittelst Erhebung der Klage statt.

Die Entscheidung ist vorläufig vollftreckbar, soweit
es sich um Streitigkeiten über Unterstützungs-Anfprüche
handelt]

Zu § 64.
1) Die Bestimmungen finden kraft Gesetzes (§ 58)

Anwendung, auch wenn sie nicht in das Statut
aufgenommen werden. Die Aufnahme derselben
in das Statut hat nur den Zweck, den Kassen-
Mitgliedern von dem Wege, auf welchem Streitig-
keiten der fraglichen Art zum Ausdruck zu bringen
sind, Kenntniß zu geben.

§ 65. (I) [Streitigkeiten zwischen den Kassen-Mit-
gliedern und ihren Arbeitgebern über die Berechnung
und Anrechnung der von den ersteren zu leistenden
Beiträge werden von der Gemeinde-Behörde] (2) svon
dem Gewerbe-Gerichte zu A.« [von dem gewerblichen
Schiedsgerichte . , ..... . entschieden. _

sGegen die Entscheidung steht die Berufung auf
den Rechtsweg binnen 10 Tagen offen; die vorläufige
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Vollstreckung wird durch die Berusuiig nicht aufge-
hoben].]

Zu § 65.
1) Vergleiche Bemerkung 1 zu § 64.
2) Die hier erwähnten Streitigkeiten werden mich

§ 53 Absatz 2 des Gesetzes auf den im § 1203
der Gewerbe-Ordnung vorgesehenen Wege ent-
schieden.

Dariiach bildet die Regel die Voreiitscheiduiig
durch die Gemeinde-Behörde, gegen welche Be-
rufung auf dem Rechtswege binnen 10 Tagen
stattfindet.

Besteht für den Bezirk der Kasse uiid für die
derselben angehörenden Gewerbszweige ein Ge-
werbe-Gericht, so entscheidet dieses. Ob gegen
seine Entscheidung ein Rechtsmittel stattfindet,
hängt von der Verfassung des Gewerbe-Gerichts
ab. Die entsprechende Bestimmung wird dann
zweckmäßig in das Statut aufgenommen.

Soweit für den Kasseii-Bezirk und für die der
Kasse angehörenden Gewerbszweige ein Schieds-
gericht nach Maßgabe des § 120a Absatz 3 der
Gewerbe-Ordnung besteht, entscheidet dieses. Ob
und welches Rechtsmittel in diesem Falle gegen
die Entscheidung stattfindet, ist aus dem für das
Schiedsgericht errichteten Ortsstatut zu entnehmen
und die Bestimmung darüber an Stelle des letzten
Absatzes dieses Paragraphen des Statuts aufzu-
nehmen.

IX. Beaufsichtigung der Kasse.
§ 66. Die Aufsicht über die Kasse wird nach Maß-

gabe der Vorschriften des Gesetzes vom 15. Juni 1883
unter Ober-Aussicht der ..................
von .............................-
wahrgenommen

Zu § 66.
1) Die Bezeichnung der Aufsichts- und Ober-Auf-

sichtsbehörde in das Statut aufzunehmen, erscheint
zweckmäßig, um jedem Kassen-Mitgliede Kenntniß
davon zu geben, wohin es sich mit etwaigen Be-
schwerden zu wenden hat.

Die Aufnahme aller Bestimmungen des Gesetzes
über die Aufsicht in das Statut erscheint, soweit
sie nicht in den früheren Paragraphen des Sta-
tuts schon erfolgt ist, überflüssig, da diese Bestim-
mungen für die einzelnen Kasseiimitglieder kein
Jnteresse haben und den Vor tands-Mitgliedern
vorkommendenfalls die Einsicht in das Gesetz wohl
zugemuthet werden kann.
sDas vorstehende Statut tritt mit dem 1. Dezem-

ber 1884 in Kraftj

II.
Betriebs- (Fabrik-) Krankenkassen.

Vorbemerkungen.

P

V

noch für die Behörden, welchen die Genehmigung
zusteht. Bei der großen Verschiedenheit der Ver-
hältnisse, auf welche bei der Errichtun von Kassen-
Statuten für Betriebs - (Fabrik -) Krankenkassen
Rücksicht zu nehmen ist, kann ein Entwurf, welcher
ohne .leiiderungen für jede Betriebs-(Fabrik-)
Krankenkasse verwendbar wäre, nicht gegeben
werden. Es ist daher nothwendig, jede Bestimmung
darauf zu prüfen, ob sie unverändert in das
Statut für eine bestimmte Kasse aufgenommen
werden kann. Die Bemerkungen, auf welche die
dem Texte des Statuts in Klammern () beige-
fügteii Ziffern hinweisen, werden diese Prüfung
vielfach erleichtern. Eine genaue Beachtung der-
selben inuß bei dem Gebrauche des Entwurfs
vorausgesetzt werben.

2) Bei Aufstellung des Entwurfs ist von der Voraus-
setzung ausgegangen, daß eine Ausdehnung der
Versicheruiigspflicht auf die im § 2 des Gesetzes
vom 15. Juni 1883 bezeichneten Klassen von
Personen nicht erfolgt ist; eine solche Ausdehnung
kann übrigens nicht durch ein Kassen-Statut,
sondern nur durch die am angeführten Orte vor-
gesehene statutarische Regelung einer Gemeinde
oder eines weiteren Communal-Verbaiides aus-
gesprochen werden.
Was durch gesetzliche Vorschriften in der Weise
geregelt ist, daß den einzelnen Kassen-Statuten
ein Spielraum für besondere Bestimmungen nicht
·elassen wird, z. B. die Vorschriften über die
eaufsichtigung und Schließuiig der Kassen, ist

in das Statut nur so weit aufgenommen, als es
nothwendig erschien, um das Verständniß der
getroffenen Bestimmungen zu sichern, oder den
Kassen-Mitgliedern eine ausreichende Kenntniß
ihrer Rechte und Pflichten zu vermitteln. Wo es
für zweckmäßig erachtet wird, das Kasseii-Statut
in dieser Beziehung zu vervollständigen oder noch
mehr zu vereinfachen, werden die erforderlichen
Ergänzungen oder Streichiiiigeii an der Hand
der Bemerkungen leicht auszuführen fein.

4) Die im Texte des Statuts vorkommenden Klam-
mern U deuten, soweit sie nicht durch die Be-
merkungen besonders erläutert werden, an, daß die
in Klammern eingeschlosseneii Worte nach den
Umständen beibehalten oder gestrichen werden
können, oder daß unter den mehreren in Klammern
eingeschlosseiien Fassuiigen, unter Berücksichtigung
der Verhältnisse, die Wahl zu treffen ist.

Entwurf des Statuts
einer Betriebs- (Fabrik-) Krankenkasse

(Beschluß des Bundesraths vom 13. März 1884.)
Name und Sitz der Kasse.

§ 1. Die Firma N. zu N. errichtet auf Grund
1) Der Entwurf soll für die Aufstellun wirklicher des § 60 des Reichs-Gesetzes vom. 15. Juni»1883 für

Statute für Betriebs-( abrik-)Krankenizassen einen [die in ihrer Fabrik zu N. beschä,tigteii Perfonen eine
Rahmen und eine An eitung geben. Sein Inhalt Krankenkasse welche den Namen: ,,Krgnkeiikasse sur
ist m keiner Weise verbindliY weder für diejenigen, die Fabri· der Firma N.« führt und ihren Sitz zu
welchen die Errichtung des äffen-Statuts obliegt, N. hats. (I) 



oder
(für bereits bestehende Kassen)

[für ihre . . . . . Kasse ein neues Kassen-Statut, wel-
ches an Stelle des Statuts vom ..... tritt. Die
Kasse führt fortan den Namen: »Krankenkasse für die
Fabrik der Firma N.« und hat nach wie vor ihren
Sitz zu N.] (F)

Zu § 1.
1) Fassung für neu errichtete Kassen.
2) Fassung für schon bestehende Kassen.

Zwangsweise Mitgliedschaft
§ 2. Alle in genannter Fabrik gegen Gehalt oder

Lohn beschäftigten Fersonen gehören mit dem Tage
des Eintritts in die eschäftigung als vers icherungs-
pflichtige Mitglieder der Kasse an (§ 63 Abs. 1*),
ssofern die Beschäftigung nicht ihrer Natur nach eine
vorübergehende oder durch den Arbeitsvertrag im vor-
aus auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche
beschränkt ists. (1)

Befreit von diesem Zwange sind:
a. Betriebsbeamte, deren Arbeitsverdienst (ä 1) an

Lohn oder Gehalt ()"—’-3 Mark für den Arbeits-
tag übersteigt,

b. diejenigen Personen, welche den Nachweis er-
bringen (§ 63 Abf. 1), daß sie Mitglieder einer
den Anforderungen des § 73 des Gesetzes ent-
sprechenden Jnnungs-Krankenkasse, einer Knapp-
schafts-Kaffe oder einer den Anforderungen des
§ 75 des Gesetzes genügenden Hilfskasse sind.

Als Gehalt oder Lohn (‚S 1 letzter Abs.) gelten
auch Tantiemen und Naturalbeziige

Auf ihren Antrag (g 3 Abs. 2) sind von der Ver-
sicherungspflicht zn befreien Personen, welche im Krank-
heitsfalle mindestens für 13 Wochen san Verpflegung
in der Familie des Arbeitgebers oderj (2) auf Fort-
zahlung des Gehaltes oder des Lohnes Anspruch haben.

Versicherungspslichtige Mitglieder (§ 63 Abs. 3)
erhalten spätestens am ersten Löhnungstage nach ihrem
Eintritt ein Exemplar dieses Statuts. Sie müssen bei
der Kasse verbleiben, so lange ihre Beschäftigung in
der Fabrik dauert; können aber mit dem Schluß des
Rechnungsjahres austreten, wenn sie den Austritt
spätestens drei Monate vorher bei dem Vorstande be-
antragen und vor dem Schluß des Rechnungsjahres
nachweisen, daß sie Mitglieder einer den Anforderungen
des § 75 des Reichs-Gesetzes genügenden Hilfskasse
geworden sind.

Zu § 2.
1) Fällt aus, wenn die hier bezeichneten Personen

durch statutarische Bestimmung auf Grund des
§ 2 Ziffer 1 des Gesetzes dem Versicherungs-
zwange unterworfen sind.

2) Wird in der Regel bei Fabrikbesitzern nicht vor-
kommen und deshalb ausfallen können.

Freiwillige Mitgliedschast.
§ 3. 1. Alle nicht versicherungspflichtigen Per-

sonen (§ 63 Abs. 2), welche in der Fabrik beschä tigt

*) Die im Text eingeklamnierten Paragraphen verweier
auf die betr. Paragraphen des Gesetzes vom 15. Juni 1883.
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finb, (‘) können der« Kasse durch schriftliche oder münd-
liche Anmeldung bei dem Kassen-Vorstande beitreten,
erhalten aber keinen Anspruch auf Unterstützung im
Falle einer bereits zur Zeit dieser Anmeldung einge-
tretenen Erkrankung.

lDer Kassen-Vorstand kann den Gesundheits-Zu-
stand der freiwillig beitretenden Personen ärztlich unter-
suchen lassen. Ergiebt diese Untersuchung zwar keine
bereits eingetretene Erkrankung, aber einen nicht
normalen Gesundheitszustand, so wird der Anspruch
auf Kranken-Unterstützung erst nach Ablauf Von [6]
Wochen (§ 26 Nr. 4) von der bewirkten Anmeldung
ab erworben (2)

Freiwillig beitretende Personen erhalten vom Vor-
stande spätestens am ersten Löhnungstage nach der
Anmeldung eine Bescheinigung über dieselbe mit einem
Exemplar dieses Statuts.

2. Kassen-Mitglieder (§ 27 Abs. 1), welche aus
der Beschäftigung in der Fabrik ausscheian und nicht
zu einer Beschäftigung übergehen, vermöge welcher sie
Mitglieder einer anderen Betriebs- (Fabrik-), Orts-,
Jnnungs- oder Bau-Krankenkasse oder einer Knapp-
scpafts-Kasse werden, bleiben so lange freiwillige Mit-
g ieder, als sie sich im Gebiete des Deutschen Reichs
aufhalten, wenn sie ihre dahingehende Absicht binnen
einer Woche dem Kassen-Vorstande anzeigen.- Die
Zahlung der vollen Kassen-Beiträge zum ersten Fällicp
keits-Terniine gilt der ausdrücklichen Anzeige g eich.«

Die nach dem Ausscheiden aus der Fabrik («§ 64
Nr. 6) bei der Kasse verbliebenen Personen können
gebt? Stininirechte ausüben, noch Kassen-Aemter be-

ei en.
O 3. Die freiwillige Mitgliedschaft erlischt (§ 63
Er. 4)
a. durch mündliche oder schriftliche Austritts-Er-

klärung an den Kassen-Vorstand,
b. wenn an zwei aufeinanderfolgenden Zahlungs-

Teräninen nicht die vollen Beiträge geleistet
wer en.

Zu § 3.
1) Außer diesen Personen, welchen nach § 63 Ab-

satz 2 des Gesetzes das Recht, der Kasse beizu-
treten, zusteht, önnen nach § 26 Abs. 4 Ziffer 5
auch noch andere Personen, z. B. Komtoristen,
Fuhrleute, Tagelöhner, Dienstboten des Fabrik-
herrn und seiuer Beamten als freiwillige Mit-
glieder zugelassen werden. Geschieht dies, so muß
auf diese Personen bei den Bestimmungen über
die Höhe und Leistung der Unterstützungen (§§ 6, 7),
sowie über die Höhe der Beiträge (§ 17) Rück-
sicht genommen werden.

2) Eine Karenzzeit von höchstens sechs Wochen kann
nach § 26«Absatz 2 Ziffer 4 des Gesetzes für
alle freiwilligen Mitglie er festgesetzt werden«
Für zwangsweise der Kasse an ehörende Mit-
glieder kann nach § 26 Absatz 1 es Gesetzes eine
Karenzzeit von höchstens 6 Wochen und nur für
diejenigen Unterstützungen festgesetzt werden, wel e
über die gewöhnlichen Mindestleistungen der Ka se
hinausgehen
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Eintrittsgeld. (I)
s§ 4. Ein Eintrittsgeld im Betrage des für [6] (2)

Wochen zu leistenden vollen Kasseu-Beitrages wird nur
von denjenigen freiwillig beitretenden Mitgliedern (3)
erhoben, we che das 45. Lebensjahr zurückgelegt haben
oder deren Gesundheit nach der bei ihrer Anmeldung
vorgenommenen Untersuchung keine normale ist.

Befreit von der Zahlung des Eintrittsgeldes sind
diejenigen Mitglieder, welche nachweisen, daß sie inner-
halb der ihrer Anmeldung vorhergehenden 13 Wochen
(§ 26 Abs. 1) einer anderen Kranken-Kasse angehört
oder Beiträge zur Genieinde-Krankenversicherung ge-
leistet haben.) 4

u § .
1) ‘SDicfg’r Paragraph kann auch ganz wegfallen
2) Der Betrag kann auch niedriger, aber nach § 26

Abs. 2 des Gesetzes nicht höher bemessen werden
3) Mit der aus Absatz 2 sich ergebenden Bes ränkung

kann ein Eintrittsgeld auch für alle 9 itglieder
festgesetzt werden

Ausschluß.
§ 5. Der Vorstand kann Mitglieder (§ 26 Abs. 4

Nr. 1), welche die Kasse wiederholt durch Betrug ge-
schädigt haben, von der Mitgliedschaft ausschließen

Kranken-Unterstützung für die in der Fabrik
beschäftigten Oxliitglieder

§ 6. Als Kranken-Unterstützung gewährt die Kasse
den in der Fabrik beschäftigten Mitgliedern:

1) vom Beginn der Krankheit ab (§ 6 Abs. 1 Nr. 1)
freie ärztliche Behandlung, freie Arznei, sowie
Brillen, Bruchbänder und ähnliche Heilmittel; (1)

2) im Falle der Erwerbsunfähigkeit (§ 6 Abs. 1
Nr. 2) vom dritten Tage nach dem Tage der
Erkrankung ab für jeden Arbeitstag ein Kranken-
geld in Höhe der Hälfte: («—’) (3)

(A) sdes durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20 Nr. 1)
der Mitglieder.

Dieser Tagelohn ist zur Zeit festgesetzt:
a. für männliche Mitglieder über 16 Jahre auf

. . . . Mark,
b. für weibliche Mitglieder (§ 8 Abs. 2) über

16 Jahre auf . . . . Mark,
c. für männliche Mitglieder unter 16 Jahren

und für Lehrlinge auf . . . . Mark,
d. für weibliche Mitglieder unter 16 Jahren

auf . . . . Mark.
Findet eine anderweite Feststellung der vorstehenden

Sätze durch die höhere Verwaltungs-Behörde statt,
so treten die neuen Sätze an die Stelle der vorstchenden
Dieselben sind durch Anschlag sin allen Werk tättenJ
[in allen Arbeitsräumenj der Firma bekannt zu machen

oder
(B) Bes durchschnittlichen Tagelohnes (§ 20 letzter

bs. § 8 Abs. 2.) derjenigen der nachfolgenden
Mit lieder-Klassen, welcher das Mitgliedsangehört:
a. erkmeister, Beamte 2e., deren durchschnittlicher

Tagelohn festBesetzt ist auf . . . . Mark,
b. Vorarbeitensl aschinisten2e.,deren durchs ,nitt-

licher Tagelohn festgesetzt ist auf. . . . ark,

 

 

c. sonstige männliche großjährige Arbeiter, deren
durchschMttlkcher Tagelohn festgesetzt ist aus
. . . ar

d. männliche Arbeiter von 16 bis 21 Jahren,
deren durchschiiittlicher Tagelohn festgesetzt ist
auf . . . . Mark,

e. (4) Vorarbeiterinnen, Aufseherinnen 2c., deren
durchschiiittlicher Tagelohn festgesetzt ist auf
. . Mark,

f. sonstige großjährige Arbeiterinnen,deren durch-
schnittlicher Tagelohn festgesetzt ist auf . . . Mark,

g. Arbeiterinnen von 16 bis 21 Jahren, deren
durchschnittlicher Tagelohn festgesetzt ist auf
. . Mark,

h. männliche Arbeiter unter 16 Jahren und
Lehrlinge, deren durchschnittlicher Tagelohn
festgesetzt ist auf . . . . Mark,

i. Arbeiterinnen unter 16 Jahren, deren durch-
schnittlicher Tagelohnfestgesetztistauf . . . Mark.

Findet eine anderweite Feststellung der vorstehenden
Sätze durch die höhere Verwaltungs-Behörde statt,
so treten die neuen Sätze an die Stelle der vorstehenden
Dieselben sind durch Anschlag |in allen Werkstätten]
|in allen Agbeitsräumenj der Fabrik bekannt zu machen.)

o er
(C) 1ldes wirklichen Arbeits-Verdienstes des Ver-

icherten, soweit derselbe 4 Mark für den Arbeits-
tag nicht übersteigt Für Mitglieder, deren
Löhnung nach Akkordsätzen oder in wechseliider
Höhe erfolgt, wird der Durchschnitts-Verdienst
der sdreis letzten der Erkrankung voraufgegangenen
Lohnzahlungs-Perioden oder, wenn das erkrankte
Mitglied nicht während dieser ganzen Zeit im
Betriebe beschäftigt war, der Durchschnitts-Ver-
dienst eines in gleichartiger Beschäftigung stehenden
Mitgliedes zu Grunde gelegt. Die Feststellung
erfolgt [auf Grund der Lohnlistens durch den
Vorstands

Unter Erkrankungen sind ach Verletzungen ein-
begriffen Der Tag der Aniiiel ung der Krankheit
ilt als Tag der Erkrankung, falls nicht ein früherer
ag weifellos nachgewiesen werden kann

« as Krankengeld ist postnumerando zu zahlen
(g 6 letzter Abs.).

Die Kranken-Unterstützung wird für die Dauer
der Krankheit, jedoch höchstens bis zum Ablauf der
sdreizehnteUJ (5) Woche nach Beginn der Krankheit
gewährt.

Zu § 6.
1) Sollen nach § 21 Absatz 1 Ziffer 2 des Gesetzes

noch weitere als die im § 6 Absatz 1 Ziffer 1
des Gesetzes bezeichneten Heilmittel gewährt
werden, so empfiehlt es sich, dieselben hier namentlich
auszuführen « «

2) Das Krankengeld kann auch höher, bis zu Drei-
viertel des Lohns (§ 21 Absatz 1 Ziffer 2 des
Gesetzes), aber nicht niedriger festgesetzt werden

3) Der Bemessung des Krankengeldes kann zu Grunde
gelegt werden: »

« a. Nach § 20 Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes der
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durchschnittliche Tagelohn sämmtlicher Kassen-
Mitglieder gesondert festgestellt für männliche,
weibliche, erwachsene und Jugendliche Mit-
glieder. Die Sätze dürfen in diesem Falle
3 Mark nicht übersteigen

b. Nach § 20 Absatz 2 daselbst der durchschnitt-
liche Tagelohn, welcher uuter Berücksi tigung
der unter den Kissen-Mitgliedern hin ichtlich
der Lohnhöhe bestehenden Verschiedenheiten
klassenweise festgesetzt wird. Derselbe darf für
keine Klasse über 4 Mark und unter dem
Betrage des ortsüblichen Tagelohnes gewöhn-
licher Tage-Arbeiter festgestellt werden.

Zu a uvd b erfolgt die Feststellung durch
die höhere VerwalRings-Behörde

c. Nach § 64 Ziffer 1 des Gesetzes der wirkliche
Arbeitsverdienst der Kissen-Mitglieder, soweit
er 4 Mark nicht übersteigt

Je nachdem a, b oder c als Grundlage
angenommen werden soll, ist die Fassung unter
A, B oder C- zu wählen.

4) Die Klassen-Eintheilung kann auch so erfolgen,
daß es nicht erforderlich ist, für weibliche Arbeiter
besondere Kassen zu bilden.

5) Die Dauer kann länger, bis zu einem Jahre
(§ 21 Absatz 1 Ziffer 1 des Gesetzes), aber nicht
kürzer bemessen werden.
Kranken-lluterstützung für nicht im Betriebe

beschäftigte Mitglieder
§ 7. Mitglieder, welche nach ihrem Ausscheiden

aus der Fabrik bei der Kasse verbleiben (§ 3 Ziffer 2),
erhalten als Kranken-Unterstützung:

1) so lange sie sich im Bezirke der Gemeinde N. auf-
halten, die Unterstiitzung nach § 6 fnach derjenigen
Mitglieds-Klasse, welcher sie vor ihrem Ausscheiden
aus der Fabrik zuletzt angehört haben] (n) [nach
dem Durchschnitts-Verdienste der letzten drei
Lohuzahlungs-Perioden vor dem Ausscheiden aus
der Fabrikj

(2 wenn sie sich nicht im Bezirke der Gemeinde N.
aufhalten, unter Wegfall der Unterstützung nach
§ 6 Ziffer 1 den anderthalbfachen Betrag des
swie vorstehend zu bemesseudeuj (.3) Krankengeldes

« 7Zu .
1) Zusatz für den Fall, daß in § 6 die Fassung B

gewählt wird.
2) Zusatz für den Fall, daß in § 6 die Fassung C

gewählt wird.
3) Zusatz für den Fall, daß iu § 6 die Fassung B

oder C gewählt wird.
Verpflegung im Krankenhause

§ 8. Der Vorstand (§ 7 Abs. 1) kann an Stelle
der Kranken-Unterstützung der §§ 6 und 7 freie Kur
und Verpflegung in einem Krankenhanse gewähren,
und zwar:

1) für diejenigen Mitglieder, welche verheirathet
oder Glieder einer Familie sind, mit ihrer Zu-
stimmung oder unabhängi von derselben, wenn
die Art er Krankheit SIlnflorberungen an die Be-
handlung oder Verpflegung stellt, welchen in der

Familie des Erkrankten nicht genügt«werden kann,
2) für sonstige Erkrankte unbedingt
Hat der in einem Krankenhause Untergebrachte An-

gehörige, deren Unterl alt (§ 7 Abf. 2) er bisher aus
seinem Arbeitsverdiensie ganz oder größtentheils be-
stritten hat, so ist neben der freien Kur und Verpfle-
gung die Hälfte des in den §§ 6 und 7 festgesetzten

,Krankengeldes zu leisten.
fHat der in einem Krankenhause Untergebrachte

keine solchen Angehörigen (§ 21 Abs. 1 Nr. 3), so er-
hält derselbe neben freier Kur und Verpflegung ein
Krankengeld in Höhe seines Achtelss (1) des im § 6
feftgefetjteg3 durchschnittlichen Tagelohnes].

u § 8.
1) Es kann auch eine niedrigere, nicht aber eine

höhere Quote festgesetzt werden.
Unterstützungen der Wöchnerinnen

§ 9. Weiblichen Mitgliedern wird im Falle der
Entbindung für die ersten sdreij (1) Wochen nach der
selben das Krankengeld (2) gewährt. Erkrankungen
(§ 20 Nr. 2), welche während der Dauer des Wochen-
betts eintreten, begründen denselben Anspruch auf
Unterstützung wie andere Erkrankungeu.

Eber. Vorstand kann Wöchnerinnen uuter den Vor-
aussetzungen des § 8 freie Kur und Verpflegung in
einem Krankenlniuse oder in einem Ashl für WITH-Frie-
rinnen grwähreu; dieselben haben alsdann nach aß-
gabe des § 8 Anspruch auf Krankengeldj

sDie Ehefraueu von Mitgliedern (§ 21 Absatz 1
Nr. 5) erhalten in gleicher Weise Unterstützung bis zum Ablauf von [3j (3) Wochen nach ihrer Nieder-
kunfts (4)

Zu § 9.
1) Es kann auch ein längerer Zeitraum bit zu sechs

Wochen festgestellt werden.
2) Da diese Unterstützung unter der Voraussetzung

gewährt wird, daß die Wöchnerin nicht erkrankt
ist, so kann sich dieselbe nicht auf Gewährung
freier ärztlicher Behandlung und Arznei erstrecken.

3) Wie unter 1.
4) Gehört nicht zu den nothwendigen Leistungen der

Kasse.
Unterstützung erkrankter Familien-Angehöriger.
§ 10. sDie nicht selbst dem Krankenversicherungs-

Zwange unterliegenden Familien-Angehörigen (§ 21
Abs. 1 Nr. 5) von versicherungspflichtigen Mitgliedern
erhalten im Erkrankungsfalle freie ärztliche Behand-
lung, freie Arznei und sonstige Heilmittel.

Als Familien-Angehörige sind die im selben Haus-
halt mit den Mitgliedern lebenden und mit ihrem
Unterhalt ganz oder größtentheils auf den Arbeits-
Verdienst der Mitglieder angewiesene Ehegatten, Eltern
unsdhnth nicht erwerbsfähigen Kinder derselben an-
u e en.

z Zu § 10.
1) Unterstützungen dieser Art gehören nicht zu den

nothwendigen Leistun en der Kasxi
Allgemeine Pflichten aller it liederbei ankheitsfällen. § 11. (A.) (1) [Jede rkraukung muß alsbald



bem Vorsitzenden des Vorstandes oder der von ihm
bezeichneten Person angemeldet werdens

slleber diese Anmeldung wird eine Bescheinigung
ausgestellt, welche als Legitimationsschein beim Kassen-
arzte Dient] (2)

Behufs Erlangung des Krankengeldes musz das
Mitglied ein vom Kassen-Arzte ausgestelltes Attest
vorzeigen, in welchem Beginn sind Dauer der Erwerbs-
unfähigkeit bescheinigt werden. Erkrankte Personen
müssen die Vorschriften des Arztes gewissenhaft be-
folgen, sie dürfen keine Arbeiten, welche nach dem Ur-
theil des Arztes mit ihrem Zustande unverträglich
sind, noch sonstige ihrer Genesung hinderliche Handlungen
vornehmen. Ohne Erlaubniß des Vorstandes dürfen
erkrankte Personen weder öffentliche Lokale, noch
Schankstellen besuchen, nach Erwerbsarbeiten vor-
nehmen.

Sobald ein Mitglied, welches Krankengeld bezieht,
wieder erwerbsfähig wird, oder sobald der Arzt eine
erkrankte Person für genesen erklärt, ist dem Vorstande
hiervon Anzeige zu erstatten. Der Vorstand kann
Mitglieder, welche einer der vorstehenden Vorschriften
zuwiderl)andeln, in eine Strafe bisszu 5 Mark nehmen
und außerdem die Kranken-Unterstützung bis auf die
gesetzlichendMindestleistungen des § 7 entziehen]

o er ,
(B) sDas Krankengeld wird nur gegen Beibrin-

gung eines vom Kassenarzte ausgestellten Kranken-
scheius ausgezahlt, in welchem die Zahl der Tage
während welcher der Erkrankte in der abgelaufenen
Woche erwerbsuufähig war, anzugeben ist. Jn dem
erstmalig beizubringenden Krankenscheine ist der Tag
der Erkrankung, in dem letzten der Tag des Wieder-
eintritts der Erwerbsfähigkeit anzugeben

Erkrankte Mitglieder müssen die Vorschriften des
Arztes gewissenhaft befolgen, sie dürfen keine nach
dem Urtheile desselben ihrer Genesung hinderliche
Handlungen und Arbeiten nur mit seiner ausdrück-
lichen Genehmigung vornehmen. Oeffentliche Lokale
oder Schankstellen dürfen sie ohne Erlaubniß des Vor-
standes nicht besuchen. Mitglieder, welche diesen Vor-
schriften zuwiderhandeln, können vom Vorstande mit
Ordnungsstrafen bis zu [5] Mark belegt werdens

u 11
1) Sofern von einer Meldung jeder Krankheit beim

Vorstande abgesehen werden uud nur dte ohne-
hin erforderliche Meldung beim Kassenarzte statt-
finden soll — was meist von dem Umfange der
Kasse und der beabsichtigten Regelung der Kranken-
Kontrole abhängen wird —, kann die Fassung
unter B gewählt werden, welche eine einfachere
Regelung enthält.

2) Diese Bescheinigung wird bei einfachen Verhält-
nissen, wo eine Legitimation des Mitgliedes gegen-
küber dem Kassenarzte nicht erforderlich, wegfallen
onnen.

Besondere Pflichten der aus der Fabrik ausgeschiedenen
Mit lieder in Krankheitsfällen

§ 12. An itglieder der im § 3 Ziffer 2 bezeich-
neten Art, welche sich nicht im Bezirk der Gemeinde N.  
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aufhalten, erfolgt die Auszahlung des Krankengeldes
egen kostenlose Einlieferung eines von einem approbirten

.lrzte ausgestellten Krankenscheines, in welchem die Zahl
der Tage, während welcher der Erkrankte erwerbsunfähig
war, und erstmalig auch der Tag der Erkrankung an-
gegeben sein muß.

Dem erstmaligenKrankenscheine ist eineBescheinigung
der Gemeinde-Behörde des dortigen Aufenthalts-Ortes
beizufügen, daß der Erkrankte nicht vermöge seiner der-
zeitigen Beschäftigung gesetzlich einer anderen Kranken-
kasse angehört oder thatsächlich einer solchen beige-
treten ist.

Das Krankengeld ist bei der Kasse durch einen
Bevollmächtigten zu erheben, sofern das Mitglied nicht
bei Einsendunkx des Krankenscheines die Uebersendung
des Krankenge des durch Postanweisung auf seine Kosten
beantragt. («)

Der Vorstand ist befugt, die im Absatz 2 bezeichnete
Bescheinigung auch von den im § 3 Ziffer 2 bezeich-
neten Mitgliedern, welche sich im Gemeinde-Bezirke N.
aufhalten, vor der Auszahlung des Krankengeldes zu
fordern und für alle aus der Beschäftigung in der
Fabrik ausgeschiedenen Mitglieder besondere Kontrol-
Vorschriften zu erlassen. Die Nichtachtung solcher
Kontrol-Vorschriften berechtigt den Vorstand, eine
Strafe bis zu ssbj Mark zu verhängeu und die Zahlung
des Krankengeldes zu beanstanden, bis das Recht auf
dessen Bezug nachgewiesen ist.

Zu § 12.
1) Die Vorschrift des § 56 des Gesetzes, nach welcher

Unterstützungen nur auf geschuldete Beiträge auf-
gerechnet werden können, wird diese Bestimmung
nicht unzulässig erscheinen lassen.

Kürzung der Kranken-Unterstützung
wegen Doppelversieherung

§ 13. Jedes Mitglied hat bei Vermeidung einer
Strafe bis zu (5) Mark binnen 6 Tagen nach dem
Beginn der Mitgliedschaft oder der später bewirkten
anderweiten Kranken-Versicherung dem Vorstande An-
zeige von seiner oder seiner Familien-Angehörigen
anderweiten Versicherung gegen Krankheit zu machen
und alle Fragen des Vorstandes über diese anderweite
Versicherung gewissenhaft zu beantworten. -—— Einem
Mitgliede, welches gleichzeitig anderweitig gegen Krank-
heit versichert ist, wird das Krankengeld der §§ 6 und 7
soweit gekürzt (§ 26 Abs. 3), als dasselbe zusammen
mit dem aus anderweiterVersicherung bezogenenKranken-
gelde den vollen Betrag seines durchschnittlichen
Arbeitsverdienstes (1) sum 1/:‚] (2) übersteigen würde.

Zu § 13.
1) Die Kürzung wegen Doppelversicherung tritt gesetz-

lich nur so weit ein, als die Gesammt-Unter-
stützung den Betrag des durchschnittlichen Tage-
lohnes des in Frage stehenden Mitgliedes —
nicht desjerzzgen durchschnittlichen Ta elohnes,
welcher den aßstab des Krankengeldes ildet -——
übersteigt.

2) Die Kürzung kann durch das Statut ganz oder
theilweise ausgeschlossen werden.
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Entziehung und Sistirung der Kranken-Unterstützung
§ 14. Der Vorstand ist befugt, denjenigen Mit-

gliedern, welche sich die Krankheit vorsätzlich (§ 26
Abs. 4 Nr. 2) oder durch schuldhafte Betheili ung bei
Schlägereien oder Raufhändeln, durch TrunksJälligkeit
oder durch geschlechtliche Ausschweifungen zugezo en
haben, das Krankengeld der §§ 6 und 7 gar nicht o er
nur theilweise zu gewähren.

[Ein Mitglied, welches die Kranken-Unterstützung
des § 6 ununterbrochen [ober im Laufe eines Kalender-
jahress für [13] (‘) Wochen bezogen hat (§ 26 Abs. 4
Nr. 3), erhält bei Eintritt einer neuen Krankheit, falls
zwischen demselben und der letzten Kranken-Unter-
stützung weniger als 13 Wochen liegen, als Kranken-«
geld nur die Hälfte des durchschnittlichen Tagelohnes
Derselbe ist zur Zeit festgesetzt:

a. für männl. Mitglieder über 16 Jahre auf . . . Mark,
b. für weibl. Mitglieder über 16 Jahre auf. . . Mark,
c. fürmännl.Mitgliederunter16Jahren auf. . .Mark,
d. fürweibl. Mitgliederunter 16 Jahren auf. .. M.](2)

Zu § 14.
1) Hier ist die in § 6 festgesetzte Dauer der Unter-

stützung einzustellen
2) Diese Bestimmung hat eine Bedeutung nur bei

solchen Kassen, welche als Kranken-Unterstützung
mehr als die Mindestleistung gewähren.

Sterbegeld
§ 15. Für den Todesfall (§ 21 Nr. 6) eines

Mitgliedes wird ein Sterbegeld (‚ä 20 Nr. 3) im
zwanzigfachen Betrage des ortsüblichen Tagelohnes
gewöhnlicher Tagearbeiter gezahlt.

Derselbe ist zur Zeit festgesetzt:
a. für männl. Mitglieder über 16 Jahrean . . . Mark,
b. für weibl. Mitglieder über 16 Jahre auf . . . Mark,
c. fürmännl.Mitgliederunter16Jahren auf. . . Mark,
d. für weibl.Mitgliederuiiter16Jahrenauf. . . Mark.

Wird durch die höhere Verwaltungsbehörde der
ortsübliche Tagelohn anderweit festgesetzt, so treten die
neuen Sätze an die Stelle der vorstehend ausgeführten
Dieselben sind durch Anschlag in allen Werkstätten der
Fabrik bekannt zu machen.

steim Tode der Ehefrau oder eines noch nicht
(14)·ährigen Kindes eines Mitglieds wird, falls diese
Personen nicht selbst dem Versicherungszwange unter-
liegen, gleichfalls ein Sterbegeld (§ 21 Nr. 7) gezahlt.
Dasselbe beträgt beim Tode der Ehefrau lzwei
Drittel)], beim Tode eines Kindes [(die Hälfte)] des
für das Mitglied festgestellten Sterbegeldessl (I)

Das Sterbe eld wird innerhalb 24 Stunden nach
der an den Vorsitzenden des Vorstandes gemachten
Anzeige, welcher eine amtliche Bescheinigung des Todes-
falles beizufügen ist, gezahlt,
[a)] wenn ein Mitglied stirbt, an dessen Wittwe oder

sonstige nächsten Angehörigen, welche die Beerdi-
gung besorgen,

sb) wenn die Ehefrau oder das Kind eines Mitgliedes
stirbt, an das Miiglied.] (2)

Zu § 15.
1) SDiefe Unterstützungen gehören nicht zu den noth-

wendigen Leistungen der Kasse.

 

 

2) Fällt fort, wenn Sterbegelder für Ehefrau und
Kinder des Mitgliedes nicht gezahlt werden.

Unterstützung bei Erwerbslosigkeit.
§ 16. Mitglieder, welche erwerbslos werden, be-

halten für die Dauer der Erwerbslosigkeit (§ 28), jedoch
nicht für einen längeren Zeitraum, als sie der Kasse
angehört haben und höchstens für drei Wochen ihre
Ansprüche auf die gesetzlichen Mindestleistungen der
Kasse.

. Beiträge.
§ 17. Die Beiträge werden festgesetzt (§ 22, § 20)

auf [3] (1) Prozent (A) (2) [des im § 6 unter 2 fest-
gesetzten dnrchschnittlichen Tagelohnesj

o er
(B) [des im § 6 unter 2 festgesetzten durchschnittlsiölgen
Tagelohnes (§ 22, § 20) der dort bezeichneten . it-
glieder-Klassen.]

oder ·
(C) des nach § 6 unter 2 ermittelten wirklichen Arbeits-
Verdienstes (§ 64 Nr. 1), soweit derselbe vier Mark
für den Arbeitstag nicht übersteigt.]

Die Beiträge sind an jedem swöchentlichen svierze·hn-
tägigenj Löhnungstage für die abgelaufene Löhnungs-
Periode für die in der Fabrik beschäftigten versicherungs-
pflichtigen Mitglieder von der Firma zur Kasse abzu-
führen Die übrigen Mitglieder haben diese ben zu
dem gleichen Termine kostenfrei bei dem Kassenführer
einzuzahlen. »

Rückständige Beiträge sind auf demselben Wege
beizutreiben, auf wel ein rückständige Gemeinde-Ab-
gaben beigetrieben wer en.

Für die Zeit der Erwerbsunfähigkeit werden keine
Beiträge erhoben.

lBezüglich der Beitragspflicht wird jede Woche
einer Löhnungs-Periode, ohne Rücksicht auf etwaige
Feiertage, zu 6 Arbeitstagen gerechnet; Werktage, an
welchen der Betrieb ruhte, werden dagegen nicht in
Anrechnimg gebracht.

Zu § 17. « »
1) Höher als 3 Prozent dürfen die Beiträge ein-

schließlich des Arbeitgeberzuschusses bei Errichtung
der Kasse nur dann festgesetzt werden, wenn es
zur Deckung der Mindestleistung erforderlich ist.
Eine niedrigere Bemessung ist nicht ausgeschlossen,
sofern die Deckung der Mindestleistungen trotzdem
gesichert erscheint.

2) Je nachdem in § 6 die Fassung A, B oder C ge-
wählt ist, ist auch hier die Fassung A, B oder C
zu wählen. .

» § 18. Die Firma ist bere tigt (§ 65 Abs. 1 u. 2),
bei jeder regelmäßigen Lohnza lung den versicherungs-
pflichtigen Mitgliedern zwei Drittel der für sie gek
zahlten Beiträge in Abng zu bringen, soweit sie auf
die Lohnzahlungsperiode antheilsweise entfallen.

Auf Streitigkeiten zwischen der Firma und den von
ihr beschäftigten Personen (§ 65 Abs. 4) über die Ve-
recgnung und Anregnung der Beiiräge der letzteren
fin et § 12oa der ewerbe-Ordnung Anwendung. (1)

Zu § 18. »
1. Besteht für den Bezirk, in welchem der Betrieb
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belegen ist, ein Gewerbe-Gericht oder ein auf
Grund des § 120a Absatz 3 der Gewerbe-Ord-
nung errichtetes Schiedsgericht, so empfiehlt sich
die Aufnahme einer Bestimmung, aus welcher zu
ersehen ist, von welcher Stelle die Streitigkeiten
der hier fraglichen Art zu entscheiden sind.

Sonstige Einnahmen der Kasse. s-
§ 19. Außer etwaigen freiwilligen Zuwendungen

den in §§ 116, 118 der Gewerbe-Ordnung bezeich-
neten Forderungen und den auf Grund gesetzlicher Be-
stimmungen ihr zufallenden Geldstrafen fließen in die
Kasse die auf Grund dieses Statuts vom Vorstande
und die auf Grund der Fabrikordnung festgesetzten
Strafgelder. Als Strafgelder,si11d die Ersatzgelder für
Beschädigungen nicht anzusehen.

Besondere Rechte der Kasse. (I)
§ 20. Die Kasse (§ 25 Abs. 1) kann unter ihrem

Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen,
vor Gericht klagen und verklagt werden.

Für alle Verbindlichkeiten der Kasse (§ 25 Abs. 2)
haftet dem Kassengläubiger nur das Vermögen der
Kasse.

Die den Unterstützungsberechtigten gegen die Kasse
zustehenden Forderungen (§ 56) können mit rechtlicher
Wirkung weder verpfändet, noch übertragen, noch ge-
pfändet und dürfen nur auf geschuldete Beträge auf-
gerechnet werden. .

Zu § 20.
1. Die Bestimmungen dieses Paragraphen gelten

kraft Gesetzes, brauchen demnach in das Statut
nicht aufgenommen zu werden.

Kassenführung und Rechnungslage.
§ 21. Die Firma (§ 64 Nr. 4) bestellt unter

ihrer Verantwortlichkeit und auf ihre Kosten einen
Kassenführer, welcher die gesammte Rechnungs- und
Kassenführung wahrzunehmen hat.

Die Einnahmen und Ausgaben (§ 40 Abs. 1) der
Kasse sind von allen den Zwecken der Kasse fremden
Vereinmihmungeu und Veransgabungen getrennt fest-
zustellen; ihre Bestände sind gesondert zu verwahren.

Der Kassenführer hat über alle Einnahmen und
Ausgaben der Kasse ein Kassenbuch zu führen, welches
stets vollständig berichtigt seiu muß, so daß der Be-
stand nach demselben jederzeit richtig aufgenommen
werden kann. Er stellt den jährlichen Rechnungs-
Abschluß (§ 41 Abs. 1) und die vorgeschriebenen Ueber-
sichten über die Mitglieder, über Krankheits- und
Sterbefälle, über die vereinnahmten Beiträge und die
geleisteten Unterstützungen auf, welche sämmlich vom
Vorstande geprüft und festgestellt und der Aufsichts-
Behörde eingereicht werden.

Der Vorstand hat die vom Kassenführer aufgestellte
Jahresrechnung festzustellen, mit allen Belägen dem
Revisionsausschuß (§ 32 Nr. 1) zur Prüfung vor-
zulegen und Lssoätestens bis zum [1. Aprilj des nächsten
Jahres die bnahme der Jahresrechnung bei der Ge-
neral-Versammlung zu beantragen.

Anlage der Kassengelder.
§22. Jn der Kasse musz zur Deckung der lauz-

fenden Ausgaben stets ein entsprechender Baarbeftand  

vorhanden sein, welcher jedoch der Regel nach den
Betrag einer fMonatsHs Ausgabe nicht überstei en
darf (§ 40 Abs. 3). Die hierüber hinausgehen en
Bestände müssen aus den Namen der Kasse nach Vor-
schrift des § 40 des Gesetzes vom 15. Juni 1883 an-—
gelegt werben.

lZusatz für die nach § 61 des Reichsgesetzes er-
richteten Kassen:

,,Reichen die Bestände nicht aus (§ 64 Nr. 5),
um die laufenden Ausgaben der Kasse zu decken,
so sind von der Firma die erforderlichen Vor-
schüsse zu leisten, welche ihr aus etwaigen späteren
Ueberschüssen erstattet werben“)
Werthpapiere der Kasse, welche nicht lediglich zur

vorübergehenden Anlegung (§ 40 Abs. 2) zeitweilig
verfügbarer Betriebsgelder für die Kasse erworben
werden, sind bei der Aufsichtsbehörde oder nach deren
Anweisung verwahrlich niederzulegen Die Hinter-
legungsscheiue darüber sind mit den Knsseubeständen
zu verwahren.

Reservefonds
§ 23. Die Kasse hat einen Reservefands (§ 32

Abs. 1) im Mindestbetrage einer durchschnittlichen
Jahres-Ausgabe anzusammeln und ersorderlichenfalls
bis zu dieser Höhe zu ergänzen. So lange der Re-
servefonds die en Betrag nicht erreicht, ist demselben
mindestens ein Zehntel des Jahresbetrages der Kassen-
beiträge zuzuführen (§ 32 Abs. 2).

Erhöhung der Beiträge
und Ermäßigung der Kassenleistungen

§ 24. Ergiebt sich aus den Jahres-Abschlüssen,
daß die Einnahmen (§ 33 Abs. 1) der Kasse zur
Deckung ihrer Ausgaben, einschließlich der Rücklagen
zur Ansammlung und Ergänzung des Reservefonds
nicht ausreichen, so müssen (1) fentweder die Kassen-
leistungen bis auf den Mindestbetrag des § 20 des
Reichsgesetzes vom 15. Juni 1883 gemindert oder]
die Beiträge der Mitglieder bis auf das anderthalb-
fache der im § 18 festgesetzten Sätze erhöht werden.
lEine Erhöhung dieser Beiträge über 3 Prozent des
durchschnittlichen Tagelöhnes oder des Arbeits-Ver-
dienstes der versicherungspflichtigen Mitglieder hinaus
ist indessen, sofern sie nicht zur Deckung der Mindest-
leistungen erforderlich (§ 31 Abs. 2), nur zulässig,
wenn sie sowohl von der Firma, als von der Mehr-
heit der Mitglieder der General-Versammlung be-
schlossen wird.]

Werden die gesetzlichen Mindestleistungen der Kasse
durch die Beiträge, nachdem diese, soweit sie den ver-
sicherungspflichtigen Mitgliedern zur Last fallen, drei
Prozent des durchs nittlichen Tagelöhnes oder Arbeits-
Verdienstes (§ 65 „Ibf. 3) erreicht:haben, nicht gedeckt
so hat die Firma die zur Deckung derselben«erforder-
lichen Zuschüsse aus eigenen Mitteln zu leisten, für
welche Zuschüsse sie auch bei späterem besseren Stand
der Kasse keine Rückerstattung fordern kann.

u § 24. »
1) Die m Klammern eingeschlossenen Stellen dieses

Absatzes haben Bedeutung nur für solche Kassen-
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beren Unterstützungen über die gesetzlichen Mindest-
leistungen hinausgehen

Ermäßigung der Beiträge
und Erhöhung der Kassenleistungen »

§ 25. Ergiebt sich aus den Jahres-Abschlussen
daß die Jahreseinnahmen die Jahresausgaben aber-
steigen so ist, falls der Reservefonds (§ 33 Abs. 2)
das Doppelte einer durchschnittlichen Jahres-Ausgabe
erreicht hat, entweder eine Ermäßigung der Beiträge
oder eine Erhöhung der Kassenleistungen herbeizu.
führen · ·

Allgemeine Bestimmung über Beiträge
und Kassenleistungen

§26. Die Mitglieder sind der Kasse (ä 29 Abs. 1.)
gegenüber lediglich zu den durch dieses Statut festge-
stellten Beiträgen verpflichtet Andere Beiträge dürfen
von ihnen nicht erhoben werden

Zu andern Zwecken (§ 29 Abs. 2), als den statut-
mäßigen Unterstützungen, der statutmäßigen Ansamm-
lung und Ergänzung des Reservefonds und der Deckung
der Verwaltungskosten dürfen Verwendungen aus dem
Vermögen der Kasse nicht erfolgen

Organe der Kasse.
§ 27. Organe der Kasse sind der Vorstand und

die General-Versanimlung

Zusammensetzung des Vorstandes.
§ 28. Der Vorstand der Kasse besteht: (1)

a) aus einem Vertreter der Firma als Vorsitzenden
(ä 38 Abs. 1 und 3) und dem Kassenführer (§ 64
Nr. 3), welcher zugleich Stellvertreter des Vor-
sitzenden ist; beide werden aus die Dauer von
f2j Jahren von der Firma ernannt;

b) aus f5j (·«’) von der General-Versammlung (ä 34
ohne Mitwirkung der Vertreter der Firma aus
der Mitte der stimmberechtigten Kassenmitglieder
auf die Dauer von f2] Jahren gewählten Bei-
sitzern

sSobald die für Rechnung der Mitglieder (§ 38
Abs. 2) zu zahlenden Beiträge ö/7 der Gefammt-Bei-
träge übersteigen, ist bei der nächsten Wahl (3) ein
sechster Beifitzer und sobald sie “/8 übersteigen, ein
siebenter Beisitzer zu wählen]

Die Wahl der Beisitzer kann durch Akkamation (4)
erfolgen, sofern nicht aus der Mitte der Wahlversamm-
lung Widerspruch dagegen erhoben wird. Jn diesem
Falle erfolgt die Wahl durch verdeckte Stimmzettel in
der Weise, daß jeder Wählende so viele Namen auf-
schreibt, wie Vorstandsmitglieder zu wählen sind. Ge-
wählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen
erhalten (5) Stimmen, welcl e auf nicht Wählbare
fallen oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen,
werden nicht mitgezählt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Loos.

Die Wahl wird im Auftrage des Vorstandes von
dessen Vorsitzenden oder von einem zu diesem Zwecke
bestellten Vertreter geleitet. Nur die erste Wahl nach
Errichtung der Kasse, sowie spätere Wahlen, bei wel-
chen ein Vorstand nicht vorhanden ist, werden von
einem Beauftragten der Aufsichtsbehörde geleitet.

 

 

sJedes Jahrs(s) scheiden abwechselnd [3] und [2]
Beisitzer aus. Die [3] Beisitzer, welche am Ende des
ersten Kalenderjahres ausscheiden werden durch das
Loos bestimmt. Die Neuwahl findet im Dezember
statt. Die Gewählten treten ihr Amt am 1. Januar
des folgenden Jahres an. Bis zum Eintritt derselben
haben die Ausscheidenden ihr Amt weiter zu führen

Scheiden mehr wie zwei Beisitzer vor Ablauf ihrer
Amtsdauer aus, so muß alsbald eine General-Ver-
sammlung zur Ersatzwahl für alle ausgeschiedenen Bei-
sitzer berufen werden.(7) Die Amtsdauer der Ersatz-
männer erlischt mit dem Jahre mit welchem diejenige
der ausgeschiedenen Beisitzer erloschen sein würde.

Ueber jede Wahlverhandlung ist ein Protokoll
aufzunehmen

Der Vorstand hat über jede Aenderung (§ 34
Abs. 2) in seiner Zusammensetzung und über das Er-
gebniß jeder Wahl der Aufsichtsbehörde binnen einer
Woche Anzeige zu erstatten

stt die Anzeige nicht erstattet, so kann jede Aen-
deruug dritten Personen nur dann entgegengesetzt werden,
wenn bewiesen wird, daß sie letzteren bekannt war]

Zu § 28.
1) Der Betriebsunternehmer hat Anspruch auf Ver-

tretung im Vorstande nach dem Verhältniß der
von ihm aus eignen Mitteln geleisteten Beiträge
zur Gesammtsumnie aller Beiträge. Mehr als ein
Drittel der Stimmen darf ihm nicht eingeräumt
werden Ob er mit einer geringeren Vertretung
im Vorstande, als der Summe der aus eigenen
Mitteln geleisteten Beiträge entsprechen würde,
vorlieb nehmen will, hängt von seiner Entschlie-
ßung ab. Es empfiehlt sich, von vornherein ein
Verhältniß der Vertretung festzusetzen welches auch
dann nicht geändert zu werden braucht, wenn die
vom Unternehmer aus eigenen Mitteln zu zah-
lendeu Beiträge infolge des Zutritts freiwilliger
Mitglieder zur Kasse unter ein Drittel der Ge-
sammtbeiträge sinken. Da die Kasse bei ihrer
Begründung freiwillige Mitglieder in der Re el
überhaupt nicht zählt, so wird es zulässig sein,
für die Vertreter des Arbeitsgebers und der
Kassenniitglieder anfangs das Verhältniß von 2
zu 4 festzustellen und in Absatz 2 eine Vermeh-
rung der Vertreter der letzteren auf 5 (also Ver-
hältniß 2 zu 5) erst für den Fall anzuordnen
daß die Summe der Beiträge des Arbeitgebers
bis auf 4J13 (das arithmetische Mittel zwischen
2/s unb 2/7) der Gesammtsumme aller Beiträge
herabsinkt. Ebenso würde erst bei weiterer Ver-
minderun der Beiträge des Arbeitgebers auf
4/15 der esammtsumme der Beiträge (dem arith-
metischen Mittel zwischen 2/7 und 2/a) die Zahl
der Beisitzer auf 6 zu vermehren sein u. f. .

2) Wird hier eine höhere Zahl festgesetzt, so kann
auch für den Betriebs-Unternehmer unter a eine
größere Zahl von Vertretern festgesetzt werden
(also beis ielsweise bei 7 unter b, 3 unter a).

3) Dem Ge etze wird genügt werden, wenn das von
demselben geforderte Verhältniß bei der nächsten
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Wall hergestellt wird. Ohne diese Einschränkung
wür e leicht Unsicherheit über die Gültigkeit der
Beschlüsse des Vorstandes entstehen

4) Wahl durch Akklamation ist durch das Gesetz nicht
ausgeschlossen, wird aber nur unter der angegebe-
nen Voraussetzung zuzulassen sein. .

5) Abgesehen von der Akklamation wird die hier
vorgesehene die einfachste Form der Wahl sein.
Soll für die Gewählten absolute Stimmenmehr-
heit erforderlich sein, so müssen hier auch Bestim-
mungen über engere Wahl für den Fall, daß im
ersten Wahlgauge absolute Mehrheit nicht erreicht
wird, getroffen werden.

6) Wird die Amtszeit der Vorstandsmitglieder unter
a und b anders bestimmt, so werden auch die
Perioden der Neuwahl anderweit festzusetzen sein.

7) Ergänzung des Vorstandes durch Kooptation ist
unzulässig, da nach dem Gesetze der Vorstand Von
der General-Versammlung gewählt sein muß.

Rechte und Pflichten des Vorstandes.
§ 29. Der Vorstand vertritt die Kasse gericht-

lich (§ 35 Abs. 1) und außergerichtlich DieseVertretuug
erstreckt sich auch auf diejenigen Geschäfte und Rechts-
handlungen, für welche nach den Gesetzen eine Spezial-
vollmacht erforderlich ist.

sVerträge werden Namens der Kasse von dem Vor-
sitzenden des Vorstandes und zwei Beisitzern vollzogen.
Bei allen übrigen Rechtsgeschäften und Erklärungen
vertritt der Vorsitzende den Vorstand nach außen.
Gerichtliche Zustellungen an den Vorstand können
jedem Mitglied desselben gemacht werben] (1) Die
Legitimation (§ 35 Abs. 2) des Vorstandes oder
seines Vorsitzenden bei allen Rechtsgeschästen wird
durch eine Befcheinigung der Aufsichtsbehörde bewirkt.

Der Vorstand verwaltet alle Angelegenheiten der
Kas«e, soweit dieselben nicht durch Gesetz oder Statut
aus rücklich der General-Versammlung übertragen sind.

Der Vorsitzende beruft den Vorstand, so oft dies
die Lage der Geschäfte erfordert. Er muß den Vor-
stand binnen 10 Tagen berufen, wenn sdrei Beisitzer
dies beantragen Die Berufung erfolgt dur Eirkular.
Der Vorsitzende kann ein Vorstands-Mitglied, welches
ohne genügende Entschuldigung aus der Vorstands-
sitzung wegbleibt, oder zu spät erscheint, in eine Ord-
nungsstrafe bis zu (3) Mark nehmen. Der Vorstand
ist beschlußfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Stell-
vertreter uud mindestens 3 Beisitzer anwesend sind.
Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmen-Mehr-
heit gefaßt, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vor-
sitzende. Die Beschlüsse sind in einem besonderen
Buche zu protokolliren.

Jedem Vorstandsmitgliede steht das Recht zu,
sich durch Krankenbesuche von dem Gesundheitszustand
der als krank gemeldeten Personen zu überzeugen.
Auch kann der Vorstand besondere Kranken-Kontroleure
bestellen.

Die Vorstands-Mitglieder versehen ihr Amt un-
entgeltlich

Die Mitglieder des Vorstandes (§ 41 Abs. 1)

 

 

haften der Kasse für fli« tmä i e Verwaltun '
Vormünder ihren Mütkdelsk ßg g knie

» Zu § 29.
1) DieseBestimmungen sind nach § 35 des Gesetzes

zulassig und empfehlen sich namentlich für um-
xaggreichere Kassen zur Erleichterung der Geschäfts-
u rung.

Zusammensetzung der General-Versammlung
§ 30. Die General-Versammlung besteht: (1)

(A) [aus sämmtlichen Kassenmitgliedern (§ 64 Ziff. 6),
(f) welche großjährig und im Besitze der bürger-
lichen Ehrenrechte sind, mit Ausnahme derjenigen,
welche der Kasse auf Grund des § 3 Ziffer 2
angehören, sowie aus einem ·[2, 3 2e] Vertreteran
der Firma.

Jedes Kassen-Mitglied führt eine Stimme.
Der Vertreter der Firma führt fDie Vertreter
der Firmajühren zusammenj für je zwei in der
Fabrik beschäftigte versicherungspflichtige und
stimmberechtigte Mitglieder der General-Versam-

- luug eine Stimmej
oder

(B) sansVertretern der Kassen-Mitglieder und der Firma.
Fur die Wahl der ersteren werden sämmtliche

Kasseu-M1tglieder in folgende Abtheilungen (3) ein-
getheilt:

1)
2

3)
2c.

Für jede Abtheilung wird in gesonderter Wahl-
handlung auf je 30] Mitglieder (4) ein Vertreter ge-
wahlt. Jst die - ahl der Mitglieder nicht durch [3()]
theilbar, so ist für die überschießende Zahl, wenn die-
selbe s15J oder mehr beträgt, ein weiterer Vertreter
zu wählen.

Die Zahl der von jeder Abtheilung zu wählenden
Vertreter ist bei der Berufung der Wahlversammlung,
welche [3] Tage vor dem Wahltermin durch Anschlag
in den Fabrikräumen erfolgen muß, anzugeben.

Wahlberechtigt und wählbar sind die großjährigen,
im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befindlichen
Kassenmitglieder mit Ausschluß derjenigen, welche der
Kasse auf Grund des § 3 Ziffer 2 angehören.

Die Wahl erfolgt nach Maßgabe der Bestim-
mungen im § 28 Absatz 3 und 4.

Am Schlusse jeden Kalenderahres scheidet die
Hälfte der Vertreter aus. Die er tmalig Ausscheiden-
den werden durch das Loos bestimmt. Die Neuwahlen
finden im Dezember für das folgende Kalenderjahr statt.

Scheidet ein Vertreter vor Ablauf feiner Amts-
dauer aus, so findet durch die Abtheilung von welcher
er gewählt war, für die übrige Zeit der Amtsdauer
eine Neuwahl statt.

Jn der General-Versammlung führt «eder Vertreter
der Kassen-Mitglieder eine Stimme. er Vertreter
der Firma führt, [die Vertreter der Firma führen zu-
sammen] für je s60] in der Fabrik beschäftigte ver-
sicherungspflichtige Kassen-Mitglieder eine Stimme,
höchstens jedoch ein Drittel sämmtlicher Stimmen.]
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Zu § 30.
1) Je nachdem die General-Versammlung neben den

Vertretern des Arbeitsgebers aus sämmtlichen
stimmberechtigten Mitgliedern oder aus Vertretern
derselben bestehen soll, ist die Fassung unter A
oder B zu wählen.

Die General-Versammlung muß aus Ver-
tretern bestehen, wenn die Kasse 500 oder mehr
Mitglieder zählt. Abgesehen von anderen Ver-
hältnissen, welche auch bei geringerer Mitglieder-
zahl die Bildung der General-Versammlung aus
Vertretern rathsam erscheinen lassen kann, empfiehlt
sich dieselbe jedenfalls dann, wenn die Möglich-
keit einer Vermehrung der Kassen-Mitglieder auf
500 oder darüber vorliegt, damit eine für diesen
Fall erforderliche L)"lbäiideriiiig des Kassen-Statnts
vermieden wird.

2) Die Beschränkung der General-Versammlung auf
männliche Kassen-Mitglieder ist unzulässig

3) Die Bildung von Abtheiluiigen ist nicht erforder-
lich, wird sich aber für Kassen von größerem
Unifange schon zur Vermeidung der Schwierig-
keiten empfehlen, welche mit einer Wahl durch
die Gesammtheit der wahlberechtigten Kassenmit-
glieder verbunden sind.
Wird die Wahl nach Abtheiliingen beliebt, so

werden auch die Abtheilungen und die Verthei-
lung der Vertreter auf dieselben durch das Statut
feftgestellt werden müssen, da es mindestens zweifel-
haft is»t, ob durch eine Bestimmung, mich welcher
die Abtheilungeii für die jedesmalige Wahl durch
den Vorstand zu bilden sind, der Vorschrift des
Gesetzes, nach welcher das Statut Bestimmung
über die Zusammensetzung der General-Versamm-
lungzu treffen hat, genügen würde.

Die· Abtheilungen können örtlich oder auch
Mitglieder-Klassen gebildet werden, z. B. nach
den verschiedenen Zweigen des Betriebes.

4) Für die Zahl der zu wählenden Vertreter ist
hiernach die Zahl sämnitlicher der Abtheiliing
angehürenden Kassen-Mitglieder (also z. B. nach
der minderjährigen) maßgebend. Dies ist noth-
wendig, um für die Bemessung der Vertretung
des Arbeitgebers eine richtige Grundlage zu ge-
winnen.

Die hier vorgesehene Art der Vertheilung der
Vertreter auf die Abtheiliin en wird vor der
Zutheilung einer bestimmten Fahl von Vertretern
an jede Abtheilung meist den Vorzug verdienen,
da sie die wechselnde Zahl der in jeder Abtheilung
vorhandenen Mitglieder berücksichtigt und zugleich
eine bequeiiie Grundlage für die Bemessung des
Stimmrechts der Vertreter des Arbeitgebers in
der General-Versammlung bietet.
Geschäftsordnung der General-Versammlung
§ 31. Die General-Versammlung wird vom Vor-

stande unter An abe der Verhandlungs-Gegenstände
durch einen mindestens EB] Tage vorher zu bewirkenden
Anschlag in den Fabri räumen berufen.

Ordentliche General-Versammlungen finden statt:

 

 

1) im Dezember·jeden Jahres zur Vornahme der
Wahl des Revisions-Llusschu fes und der erforder-
lichen Neuwahlen für den orstand,

2) im [April] jeden Jahres zur Beschlußfassung über
die Abnahme der Jahresrechnung
Außerordentliche General-Versammlungen beruft

der Vorstand nach Bedürfniß. [Die Berufung der
Generalversammlung muß binnen . . . Wochen erfol en,
wenn der zehnte Theil der Mitglieder es beantragt. (1)

Jede vorschriftsmäßig berufene General-Ver am-
lung ist beschlußfähig

Die Leitung der General-Versammlung steht dem
lVertreter der Firma] lvon der Firma zu bezeichnenden
Vertreter derselben] zu.

Beschlüsse der General-Versammlung werden,
soweit für einzelne Gegenstände durch dieses Statut
nicht etwas anderes bestimmt ist, mit einfacher Stimmen-
mehrheit der in der Versammlung vertretenen Stimmen
gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme-
des Vorsitzenden

Zu § 31.
1) Diese Bestimmung ist nicht —- wie es nach dem

Hilfskassengesetz der Fall — gesetzlich nothwendig.
§ 32. Außer den von ihr vorzunehmenden Wahlen

zum Vorstande liegt der General-Versammlung ob: (1)
1) Die Abnahme der Jahresrechnung und die Wahl

eines Revisions-L·liisschiisses von [3] Personen,
welche nicht Kassen-Mitglieder zu sein brauchen,
zur Prüfung der Jahres-Rechnung

2) Beschlußnahmeüber die Verfolgung von Ansprüchen,
welche der Kasse gegen Vorstandsmitglieder aus
deren Aintsführung erwachsen, und die Wahl der
damit zu beauftragenden Personen.

3) Die Beschliißnahnie über Abänderung der Statuten,
namentlich auch über Abänderung der Unter-
stütziingeniind Beiträge, soweit sie nicht statuten-
mäßig in Folge einer veränderten Festsetzung der
durchschnittlichen Tagelöhne eintreten.

4) Beschlußnahiiie über Anträge der Firma auf Auf-
lösung der Kasse.
Bei der Beschliißnahiiie und bei den Wahlen zu 1

und 2 ruhen [ruht] die Stininie[u] der [des Vertreterssj
der Firma. Die Verhandlungen werden in Anwesen-
heit derselben ldesselbens von einem von der General-
Versammliing aus ihrer Mitte zu wählenden Vor-
sitzenden geleitet. (2) Jm übrigen finden auf die Vor-
nahme der erforderlichen Wahlen die Bestimmungen
im § 28 Absatz 3 Anwendung.

Die Auflösung der Kasse kann nur mit zwei Drittel
der vertretenen Stimmen beschlossen werden.

Zu § 32.
1) Nach § 36 des Gesetzes steht der General-Ver-

sammlung die Beschlußnahme über alle Aiigele en-
heiten zu, deren Wahrnehmung nicht nach or-
s rift des Gesetzes oder Statuts dem Vorstande
o liegt. Die Abgrenzun der Befugnisse des Vor-
standes und der Genera -Versammlung kann aber
ohne Verletzung dieser Vorschrift auch so geschähem
daß die der Beschlußnahme der General- er-
sammlung vorbehaltenen Angelegenheiten aufge-



führt werden und die Wahrnehmung aller übrigen
dem Vorstande übertragen wird, wie es hier und
im § 29 geschehen ist. Diese Art der Abgrenzung
verdient den Vorzug, weil die der Bes lußnahme
der General-Versammlungvorzubehalten enGegen-
stände leichter erschöpfend aufzuzählen sind, als
die mannigfaltigeren Obliegenheiten des Vorstandes

Die unter Ziffer 1 bis 4 ausgeführten Gegen-
stände sind diejenigen welche der Beschlußnahme
der General-Versammlung nach §§ 36 und 68
Absatz 3 des Gesetzes vorbehalten werden müssen

Sollen noch andere Gegenstände, z. B. Ent-
s eiduugen über Beschwerden von Kasxen-Mit-
g iedern, über Maßnahmen des Vorstan es, Be-
schlußnahme über die mit Aerzten und Apotheken
abzus ließendeu Verträge 2e., der General-Ver-
samm ung vorbehalten werden, so sind sie unter
weiteren Ziffern beizufügen

2) Diese Bestimmung ist nicht gesetzlich nothwendig,
entspricht aber der Natur der hier in Frage
stehenden Verhandlungen

Streitigkeiten
§ 33. Streitigkeiten welche zwischen den Mit-

gliedern oder der Firma einerseits und der Kasse an-
dererseits (§ 58 Abs. 1) über die Verpflichtung (§ 65
Abs. 5) zur Leistung oder Einzahlung von Beiträgen,  
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oder über Unterstützungsansprüche entstehen, werden
von der Aufsichts-Behörde entsteden Gegen die
Entscheidung findet binnen zwei ochen nach deren
Zustellung die Berufung auf den Rechtsweg mittelst
Erhebung der Klage statt. Die Entscheidung ist vor-
läufig vollstreckbar, soweit es sich um Streitigkeiten
handelt, welche Unterstützungs-Ansprüche betreffen

Beaufsichtigung der Kasse.
« § 34. Die Aufsicht über die-Kasse (§ 44) wird
unter Oberaufsicht lBezeichnung der höheren Verwal-
tungsbehörde zu N. von lBezeichnung der Aufsichts-
behörde] zu . wahrgenommen (1) (2)

Zu § 34.
1) Die Bezeichnung der zuständigen Aufsichtsbehörde

und Ober-.lufsichtsbehörde im Statut empfiehlt
sich, um jedem Kassen-Mitgliede Kenntniß davon
zu geben, wohin etwaige Beschwerden über die
Kissen-Verwaltung zu richten sind.

2) Ue er die Aufsichts-Befugnisse vergleiche §§ 66,
67, 68 mit 44, 45 Abs. 1 bis 4 des Gesetzes.

Vorstehendes Statut (§ 64 Nr. 2) ist von der
Firma N. zu N. noch Anhörung der in ihrer Fabrik
zu N. beschäftigten Personen aufgestellt worden und
tritt am 1....... 18 . . in Kraft.




